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EINE FORTFÜHRUNGSVERMESSUNG

IM HÖRSPIEL

Das Hörspiel ist eine nodr sehr junge Kunstform. Trotzdem hat es bereits von dem

Vermessungswesen, das doch im Reidr der sdrönen Künste nur recht stiefmütterlidr
behandelt wird, thematisch Besitz ergriffen.

Das Hörspiel, von dem hier die Rede ist, heißt ,,Die Grenze" und wurde anr

30. November 1955 im Nordwestdeutschen Rundfunk Hamburg uraufgeführt. Sein

Autor Benno Meyer-§Tehlack wurde 1928 in Stettin geboren.

Das eigentliche Thema der Handlung ist das Leid einerMutter um ihre frühverlorene

Tochter. Die alte Frau Peddeke hat ihren Sd'rmerz in vielen Jahren mit den Er-

innerungen an ihr Kind gleiclsam zuded<t. Den Ausgangs- und Konzentrationspunkt

zur Besdrwörung ihrer tröstlichen Erinnerungswelt bildet ein rVasserbassin in ihrern

Garten, in dem ihre Todrter gespielt hat. Als sidr bei derFortführungsvermessung

ergibt, daß dieses Bassin dem Erwerber des Trennstüd<s zufallen soll, brid,t bei der

alten Frau der Schmerz wieder in seiner ganzen Verzweiflung hervor.

Die Passivität dieses Schmerzes wird handlungsmäßig von dem Ablauf der Ver-

lnessung getragen.

Milieustudien im Vermessungsclienst zu treiben und dabei Stoff für sein Hörspiel

zu sammeln, hatte der Autor Gelegenheit, als er eine Zeitlang als Vermessungs-

gehilfe tätig war. Das war zwischen seiner Entlassung aus dem Militardienst und

dem Beginn seiner Äusbildung als Sdrauspieler, die ihm wohl auch die Anregung

und das Rüstzeug für seine sdrriftstellerische Tätigkeit gab.

Daß sidr der Vermessungsmann von der Sad:kenntnis, nrit der sein Alltag hier

gesdrildert wird, so lebhaft angesprodren fühlt, beruht sic}erlidr auf dem Gastspiel

des Autors in unserem Beruf, und so ist es durchaus verständlich, daß sein Hörspiel

in den Szenen am ecJrtesten und lebensnahesten wirkt, in denen derVermessungs-

gehilfe und seine Tätigkeit hervortreten.

Die außerordentlidr knappe Führung des Dialogs, ein hervorstechendes Kennzeidren

des deutschen Hörspiels, zeichnet mit den §Torten unseres Alltags ein scharfes Bild

des Realen, das zugleich - und darin liegt der eigentliche dichterische Gehalt -
das Hintergründige symbolisch aufleuchten läßt.

Eine Szene des Hörspiels lassen wir hier folgen.

82

Georg Kaspereit



ll,
rtr,

_lrv g r,, ,/ --€
=i-=- -=z>

- -.

Zei&nung: Kurt W cndt, lngenicur für Vermessungstedtnik, NI,YÄ.

DER GREI{ZSTEIN
Szene aus dem Hörspiel ,rDie Grenze" von Benno Meyer-§Tehlad<

Stimmen : §tri e I a n d, Meßgehilfe
Müller, Meßgehilfe
Ein kleiner Junge

DER KLEINE JUNGE: Nr, Onkel? - Vas machst'n da, onkela
MULLER: Damit man weiß, wie weit das Grundstück geht.

JUNGE: §ürie tief hast du schon gebuddelt?
MULLER' §7eiß nicht.

JUNGE: §7ie tief mußt du noch buddeln?
MULLER' §üreiß nicht.

JUNGE' Ein Meter?
MULLER' Vielleicht.

JUNGE: Zwei Meter? - Drei Meter, vier Meter? Darf ich auch mal?
MULLER: Nein.

JUNGE' Ohl §7arum nicht?
MULLER: Laß man.

JUNGE: Machst du es gern ?

MULLER: Es geht.

JUNGE ' §7'arum machst du es dann ?

MULLER: Rate mal.

JUNGE, Ich würde es nicht machen.
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MULLER' Nein? Und was meinst du, was mein Chef dazu sagen würde?

JUNGE, Ist das dein Chef? Der da geht, mit derTafel?
MULLER: Ja.

JUNGE, Sag ihm doch, er soll es selbst machen.

MULLER' Meinst du? Dann verdien' ich aber kein Geld.

JUNCE: Ach! . . . Du kriegst Geld dafür? - \(/as machst du nun?

MüLLER, Ich piek mal mit der Stange, ob man schon auf ihn stößt.
Vielleicht ist er . . .

JUNGE, lifas ist er, Onkel?

MIILLER: Vielleicht ist er etwas weiter seittich.

JUNGE: §7'as hast du nun gemacht? Die Stange ist abgebrochen!

MULLER: Käse.

JUNGE' Ist das schlimm?

MULLER: Schön nicht.

JUNGE' lü(/as machst du nun?

MüLLER: §Teiterbuddeln.

JUNGE: Ist die Stange teuer?

MULLER: Kost alles Geld.

§TIELAND (näher kommend): Haben sie ihn schon?

MULLER' Nein.

§trlELAND: Vielleicht ist er auch ein Stüd< weiter. - Komm, Piepel, steh hier
nicht im §7'eg rum, Geh nach Hause, Vater will die Kinder zählen.

JUNGE' Hab ja keinen Vater. -
§TIELAND: rVenn wir erstmal einen Stein haben, kommen die andern von selber.

MULLER' Die Stange ist mir abgebrochen.

§TIELAND : Ach, Herrjeh ! §7ie haben Sie denn das schon wieder fertiggebracht?

MULLER: Beim Stochern.

§TIELAND: Sie sind aber auch ein Unglüd<srabe mit zwei linken Händen. -
Ich muß da hinten weitermachen. -

MLILLER' Leg dich nicht auf den Bauch. Machst dich ia ganz dred<ig. Äußerdem
kann ich nicht buddeln.

JUNGE' Onkel! Hier ist doch ein Stein! Ein großer Stein! Fühl doch mal!

MULLER' Geh mal weg.

JUNGE: Fühl mal.

MULLER, Das könnt er sein.

JUNGE: §7as?

MULLER, Das ist er. Tatsächlidrl Da hab idr die ganzezeitlang gegraben. Der
war sdron die ganze Zeit da. Mensdr, weißte, idr bin so dämlich
wie Schiffersdreiße!

JUNGE: Prima, Onkel, nidrt?! Das ist er!

(Aus ,,Hörspielbudr 1956", Europäisöe Verlagsanst. G,m'b.H,, Frankfurt/M. Mit frdl.Genehmig. des Verlags)
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Maßstab und Maßstabssprünge bei Katasterrahmenkarten

Vortrag (auszugsweise), gebaltea auf der Amtsleitertdgung in Hildeshcim am t.Februar tgsS

Von Regierungsvermessungsassessor Dr.-Ing. Roesler, Katasteramt Hildesheim

Nadr den Ridrtlinien betreffend Erneuerung von Katasterkarten und Fortführung
erneuerter Katasterkarten in Niedersadrsen vom 20. Mai 1953 ist die künftige
Form der Flurkarte nunmehr die Katasterrahmenkarte. Sie übernimmt die Auf-
gaben der Inselkarte und dient darüber hinaus der §Tirtschaft und Verwaltung.

Sie soll

l. das Eigentum am Grund und Boden nadrweisen und die Crundlage für das

amtlidre Verzeidrnis des Crundbudres bilden,

2. die Bedürfnisse der Verwaltung und §Tirtsdraft vollauf befriedigen und durdr
ihre Ausgestaltung und ihren Inhalt den Anforderungen der Verwaltung in
jeder Beziehung geredrt werden (dazu soll sie neben den für den Nadrweis
des Grundeigentums notwendigen Angaben audr topographische Cegenstände
enthalten),

3, leicht vervielfältigungs- und fortführungsfähig und im Urstüd< maßhaltig sein,

4. in besonderer Ausfertigung die Angaben der Reidrsbodensdrätzung enthalten
und somit steuerlidren Zwed<en dienen

5. und sdrließlidr in einem geeigneten Maßstab gezeidrnet sein, um die vor-
genannten Aufgaben erfüllen zu können.

Darum ist die Auswahl des ridrtigen Maßstabes für den Aufbau des Rahmen'
kartenwerkes von entsdreidender und weittragender Bedeutung. Die neue Rah-
menkarte soll durdr ihre Aufmadrung, ihren Inhalt und ihren Maßstab möglicist
vielen Zwecken dienstbar gemadrt werden.

Einen Maßstab, der allen Anforderungen gleidrzeitig gered,t wird, gibt es nidrt.
Das ist eine Tatsadre, mit der man sidr.von vornherein abzufinden hat. Man muß
daher nadr Maßstäben sudren, die den \7ünsdren der Kartenbenutzer weitgehend
entgegenkommen.

§7ährend die süddeutsdren Länder beim Aufbau ihres Katasters von einem Maß-
stabsdurdreinander versdront geblieben sind, weisen die Karten der ehemaligen
preußisdren Gebiete heute eine Vielzahl von Maßstäben auf. Das gilt in ganz
besonderem Maße für diejenigen Landesteile, deren Katasterkarten sich in starkem
Maße auf Karten der Agrarverwaltung, der Kreditinstitute und der Privatwirt-
sdraft gründen. Selbst diese Karten haben die Maßstabsverhältnisse der Crund-
steuerneumessungen beeinflußt. Nadr den damals maßgebenden Bestimmungen
der Anweisung von 1868 sollten nämlidr diejenigen Karten, die an vorhandene
ansdrlossen, im gleidren oder in einem zum Verhältnis dieser Karten geeigneten
Maßstab kartiert werden. Die Anweisung VIII von l88l sdrränkte diese Bestim-
mungen ein. Nadr § 100 Abs.2 konnte von den Maßstäben I :2000 und L 1000
nur nodr ausnahmsweise abgewichen werden. Erst die E. B. führten nrit dem Maß-
stab L 1000 einen Regelmaßstab ein und gestatteten daneben, gleidr der An-
weisung VIII, die Anwendung der Maßstäbe I : 500, 1 :2000 und I 

' 5000, je
nacfi dem Crad der Parzellierung. Mitte der dreißiger Jahre wurde nodr das
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Verhältnis I z 2500 eingeführt. Deser Maßstab sollte eine Umwandlung von
Katasterkarten in 5000er Katasterplankarten erleidrtern.

Audr auf den Maßstab unserer heutigen Inselkarten muß bei der Maßstabs'
auswahl in gewissem Umfang Rüd<sidrt genommen werden. Man hat den Begriff
des ,,gewadrsenen Maßstabes" geprägt und versteht hienrnter einen Maßstab,
der sidr im Laufe der historisdren Entwiddung der Katasterkarten eingespielt und
bewährt hat. Ein großer Prozentsatz der Inselpläne ist in diesem Maßstabe
gezeidrnet. Man wird bei einer systematisd'ren Aufstellung des Rahmenkarten'
werkes aus Gründen der §Tirtsdraftlidrkeit auf diesen Maßstab zurücftgreifen.
Ein Teil der Inselkarten kann dann unmittelbar, sofern die Grundlagen dazu aus-

reidren, im §/ege der Abzeidrnung oder der teilweisen Ubernahme auf Rahmen-
karten umgestellt werden. So liegen z. B. in Hessen mehr als 25 Prozent aller
Inselkarten im Maßstab 1 : 2000 vor. Dieses Verhältnis wurde von der hessisdren
Katasterverwaltung als ,,Crundmaßstab" für das Rahmenkartenwerk gewählt, das

in seiner Endstufe nadr württembergisdrem Vorbild als Grundkartenwerk dienea
soll. Neben diesem Maßstab I : 2000 hat Hessen für bebaute Ortsteile und deren
Erweiterungsgebiete Rahmenkarten im Maßstab 1 : 1.000 zugelassen.

Audr in Niedersad'rsen kann man bei der Auswahl des Verhältnisses 1 : 2000 für
offene Dorf- und Feldlagen, gleidr Hessen, von einem gewadrsenen Maßstab
spredren, wenn man sidr einen Uberblid< über die z. Z. vorhandenen 40 300 Ka-
tasterkarten versdrafft, von denen etwa 39 Prozent in 1 :2000 und rd. 38 Prozent
in I :2133,?, I :3000 und L 3200 gezeidrnet vorliegen. Der größte Prozentsatz
der Karten ist also im Maßstab 1 :2000 gezeidrnet, und für die Maßstabsgruppe
1 t2133,3 - 1 :3200 wird in Zukunft audr riur das Verhältnis 1 :2000 in Frage
kommen. Für eine lüd<enlose Uberdeckung Niedersadrsens mit 2000er Karten
wären rd. 46 000 Karten im Format 50 x 50 cm erforderlidr. Neben dem Maß'
stab 1 :2000 kann audr in Niedersadrsen für Städte und große Dorflagen das

Verhältnis I : 1000 gewählt werden. Für besonders eng bebaute Altstadtteile ist
gemäß Rahmenkartenerlaß nodr der Maßstab I :500 zugelassen, während man

mit Rüd<sidrt auf besondere landsdraftlidre Verhältnisse audr an den Maßstab
1 :5000 gedadrt hat. §7ald- und Vasserflädren lassen eine Kartierung in I :5000
zwed<mäßg ersdreinen. Die Länder Nordrhein-\Testfalen, Sdlleswig-Holstein und
Rheinland-Pfalz haben sidr ebenfalls für die Maßstäbe I : 2000 für offene Feld-
lagen und 1 : t000 für bebaute Ortsteile entsdrieden Sdrleswig-Holstein und
Rhelnland-Pfalz bezeidrnen das 2000er Verhältnis in ihren Anweisungen als

Grundmaßstab. Es sei nodr vermerkt, daß Bayern in Zukunft nur in den Ge-

bieten mit Kartenerneuerungen redrhet, in denen man den Grund und Boden

neu zu ordnen gedenkt. Für diesen Zwed< hat Bayern den Maßstab 1 :1000 als

,,Regelmaßstab" eingeführt.

Bei der §(ahl des Maßstabes muß man aud'r die Stellen berüd<sidrtigen, die sidr

der großmaßstäblidren Karten am meisten bedienen. Das sind die Verwaltungen,

die Flurbereinigungs-, Straßen- und sonstigen Bau- und Planungsbehörden an der

Spitze, die Fininzbehörden und die §firtsdraft. Die Flurbereinigynry- und Sied'

lungsbehörden bevorzugen seit Jahrzehnten Karterr in den Maßstäben 1 :2000

in äer offenen Feldlage-und t ' 1000 in Ortslagen. Die gleidren Maßstabsverhält-

nisse haben sidr audr bei anderen Dienststellen bewährt. Katasterkarten t : 5000
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werden hauptsädrlidr von Forstbehörden für die Forstgrundkarte und von Grund-
besitzern für die §Tirtsdraftskarte benötigt.

Für die Maßstabswahl müssea audr die gesetzlidren Bestimmungen berüdcsidrtigt
werden, die eine geordnete Bebauung vorsehen und für Bebauungspläne zum
Teil zwingende Maßstäbe vorsd'rreiben. Es sei hier auf die lokalen Bauordnungen
und auf das Nieders. Aufbaugesetz von 1949 verwiesen, das im Ridrdinienerlaß
Abs. III (2) als Planungsunterlage für den Durdrführungsplan die durdr Höhen-
angaben ergänzte Katasterkarte im Maßstab 1 : 1000 vorsdrreibt. Audr Fludrt'
linienpläne nadr dem Preuß. Fludrdiniengesetz von 1875 und Bebauungspläne

werden in der Mehrzahl der Fälle in 1 : 1000 gezeidrnet.

Man wird nadr den bisherigen Ausführungen das 2000er Verhältnis als Grund'
und Ausgangsmaßstab werten müssen. I : 2fi)0 muß sdron aus wirtsdraftlidren
Gründen den Vorzug verdienen, denn mit der Maßstabsverdoppelung wadrsen
Arbeitsaufwand und Materialverbraudr etwa guadratisdr. Im Hinblid< auf eine
besdrleunigte Erneuerung der Katasterkarten müßte man den kleinstmöglidren
Maßstab anstreben.

Für Ardritekten, Planer, Bauingenieure usw. reidrt aber häufig der 2000er Maß-
stab in Ortslagen und deren Erweiterungsgebieten nidrt aus. Audr mit VergrÖße'
ruflgen ist meist nidrt gedient, ganz besonders nidrt, wenn 2000er Karten oder
Teile davon in Spezialpläne I : 500 oder sogar I z 25O umgewandelt werden
sollen. Für Baulandumlegungen bevorzugt man das Verhältnis 1 :500, dem sidr
audr städtisdre Einridrtungen, wie Gaswerk und Entwässerungsamt, für ihre
Unterlagen ansdrlie{len. Elektrizitätswerke verwenden zum Nadrweis der ver-
legten Stromkabel gern den Maßstab l:250, der audl von fud'ritekten und Bau-

ingenieuren für Spezialplanungen benötigt wird. Mit Vergrößerungen aus 2000er

Karten ist hier nidrt gedient, während eine Originalkartierung I : 1000 für der-
artige Vergrößerungen im Regelfall ausreidren wird.

Aber auch vom Standpunkt des Katasters aus geht es ohne 1000er Maßstab nidrt.
Zur Ratiorralisierung des inneren Betriebes muß eine möglidrst weitgehende Los'
lösung vom Zahlenwerk angestrebt werden, um beispielsweise Flädren allein aus

der Karte ohne Zuhilfenahme von Zahlen beredrnen zu können. Das gleidre gilt
für die Anfertigung von [,age- und sonstigen Plänen, die als Unterlage für
Baumaßnahmen dienen. Es ist unrationell, soldre Pläne zu kartieren. Sie müssen

unmittelbar dem Kartenwerk entnommen werderr können. Dazu ist aber in sehr

vielerr Fällen die 1000er Karte nötig. Nodr wid'rtiger ist ihre offenere Darstellung
gegenüber der 2000er Karte, z. B. für die Kartierung sdrmaler Flurstüd<e bei
Reihenhaussiedlungen, deren Flurstüd<snummern in der 2000er Karte gar nid'rt
untergebradrt werden können. Aber audr die bei Straßenverbreiterungen und dgl.
entstehenden Splitterparzellen sind häufig nur in 1 :1000 darstellbar. In bebauten
Gebieten ist darum heute eine Karte kleineren Maßstabes als 1 : 1000 unzeit-
gemäß. Ausnahmen besduänken sidr auf aufgelod<erte Ortslagen und Streu-
siedlungen. Sd'ron um die Jahrhundertwende sah man sidr gelegentlidr gezwungen,
für Ortslagen alte 2133er Karten in 1066er umzuarbeiten.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß wir in Niedersadrsen am
2000er Maßstab als Grund- und Regelmaßstab festhalten müssen, daß wir
daneben aber nidrt auf den 1000er Maßstab für Sadt- und Ortslagen verzidrten
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können. Für reine Vald- und §7asserflädren wird man gelegentlidr audr auf das
Verhältnis 1 :5000 zurüd<greifen. Karten 1 :500 sollten möglid,st nur aus Ver-
größerungen der 1000er Karte hervorgehen und nidrt aus einer Originalkartierung.

Maßstabssprünge

Der Aufbau des Rahmenkartenwerkes vollzieht sidr nur langsam. Es werden daher
alte Inselkarten noch lange Zeit neben deri neuerstellten Rahmenkarten bestehen
bleiben. Zwischen beiden Kartenwerken muß eine Gültigkeitsgrenze gezogen
werden, die streng darüber Auskunft gibt, auf welcher der beiden Karten die
Grundstücke nachgewiesen werden. Eine soldre Grenze bezeichnet man als Ar-
beitsgrenze. Mit Rücksidrt auf den fortsdtreitenden Aufbau des Rahmenkarten-
werkes unterscheidet Niedersadrsen feste und gleitende Arbeitsgrenzen. Feste
Arbeitsgrenzen füfirt man überall dort ein, wo im Laufe der nädrsten Jahre mit
der Anfertigung der Ansdrlußblätter nid,t zu redrnen ist, während man im
anderen Falle, also bei fortlaufender systematisdrer Kartenherstellung, von einer
gleitenden Arbeitsgrenze sprid'rt. Die von der Arbeitsgrenze umsdrlossene Fläche
wird auf der Rahmenkarte nachgewiesen. An dieser Arbeitsgrenze vollzieht sidr
zugleidr der Maßstabssprung der dneinanderstoßenden Karten, wenn diese in
versdriedenen Maßstäben gezeidrnet vorliegen.

Neben dieser Abgrenzung Rahmenblatt gegen Inselblatt muß nodr eine weitere
Abgrenzung berüd<sicJrtigt werden und zwar die Grenze zwisdren Rahmenblättern
verschiedener Maßstäbe. Soweit man ein einheitlidres lüd<enloses Grundkarten-
werk im 2000er Maßstab aufbaut, ergibt sidr eine verhältnismäßg einfadre
Lösung. Alle vom 2000er Maßsab abweidrenden Rahmenkarten werden dann .in

1 :2000 fotografisdr umprojiziert und in das Gesamtkartenwerk einmontiert.
Falls die Crundstüd<e nur im Original und nicht in der Projektion nadrgewiesen
werden sollen, muß ebenfalls eine Grenze gezogen werden, die die Zuständigkeit
beider Kartenwerke trennt. Es ist in diesem Fall unbedingt erforderlidr, eine
soldre Grenze auszurändern. Man kann audr bei der Projektion die Flurstüds-
nummern derjenigen Flurstüd<e abded<en, die im Original nadrgewiesen werden,
so daß die Flurstüd<snummern im 2000er Kartenwerk nidrt ersdreinen. Man wird
dann in der Rahmenkarte des Grundkartenwerkes 1 : 2000 durdr eine fehlende
Flurstüclsnummer daran erinnert, daß für den Nadrweis dieses Flurstüd<es die
Originalkarte I :1000 zuständig ist. Da wir in Niedersadrsen aber ein 5000er
Kartenwerk haben bzw. nodr bearbeiten und auf ein gesdrlossenes Kartenwerk
im 2000er Maßstab verzichten können, müssen wir bei Rahmenkarten versd'rie-

dener Maßstäbe andere §7ege einsdrlagen und nach Lösungen sudren, die in den

folgenden Beispielen besprochen werden sollent

In den Beispielen l-4 ist der Aussdtnitt einer Grundkarte dargestellt, der vier
Rahmenkarten I :2000 bzw. sechzehn Rahmenkarten I : 1000 umfaßt. An'
grenzende Rahmenkarten sind der Ubersidrtlidrkeit halber weggelassen. Der
idrraffiert dargestellte eng bebaute Ort soll in 1 :1000 und die von Sdrraffur
freie Feldmark in 1 :2000 abgebildet werden. Man kann den Maßstab an der
Gitterlinie, also einer mathematischen Linie (Lösung A), oder an Flurstüd<s'

grenzen springen lassen (Lösung B).
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Im Beispiel 1 wirken sidr die beiden lösungen folgendermaßen aus:

Zunädrst sind in jedem Falle die Blätter I, III und IV im 2000er und IIb im
1000er Maßstab vollständig auszuzeidrnen und bei Lösung A audr die Karten IIa,
IIc und IId in ihrem gesamten Umfang in 1 :1000. Dagegea werden diese drei
Blätter bei Lösung B nur im Umfang der sdrraffierten Ortslage kartiert, während

die Feldlage weiß bleibt. Dieser in den 1000er
Karten nicht dargestellte Teil liegt auf dem 2000er
Blatt II, in dem der Ort nicht erscheint, Der schraf-
fierte Teil bleibt weiß.

Beide Verfahren weisen gewisse Yo,rziige, aber auch
Nachteile auf. Bei Lösung B haben sämtliche Flur-
stücl«e, auch die zerschnittenen, in ihrem gesamten
Umfang nur einen Maßstab, entweder den 2000er
oder I 000 er. Dagegen weist Lösung A an der
Gitterlinie zerschnittene Flurstücke auf, deren Teile
in verschiedenen Maßstäben auftreten. A bedient
sich aber des Vorzuges voll ausgefüllter Karten,
während die Karten aus B §7eißflächen enthalten.

Ferner fällt für A eine Karte aus, nämlidr die Karte II in 1 : 2000.

Zu weldren Sdrwierigkeiten voll ausgefüllte Rahmenkarten führen können, veran-
schaulicht Beispiel 2. Hier sind im Fall A, abgesehen
von den Blättern II a, II b, II c und II d, die in jedem
Fall vollständig in 1 : 1000 erscheinen, sämtliche
übrigen 12 Kartenblatter im 1 000 er Maßstab zu
kartieren, wenn man Viertel-, Halb- und Dreiviertel-
blatter im 2000 er Maßstab vermeiden will. (AIs
solche würden die Blätter l, III und IV auftreten,
Blatt I für den Teil I a und I c als Halbblatt, Blatt III
für a, c und d als Dreiviertel- und Blatt IV für c als

Viertelblatt). Dann müßte man aber einen erheb-
lichen Anteil der offenen Feldlage im 1000 er Maß-
stab darstellen. Dieser Arbeitsaufwand laßt sich
nicht vertreten.

Lösung B fällt im Beispiel

Abb 3

2 folgendermaßen äus:

Karten I, III und IV für den nicht schraffterten Teil
in 1 : 2000, die schraffterten Gebiete bleiben weiß.
Karten I b und I d, III b, IVa, IV b und IV d für den
schraffterten Teil in 1 : 1000, die nicht schraffterte
Feldmark bleibt weiß.

Beispiel 3 zeigt einen anders gearteten Fall. Nach
Lösung B sind die Karten I d, II c, III b und IVa im
Umfang des schraffterten Ortes in 1 : 1000 auszu-
zeichnen, während die 2000 er Karten I, II, III und
IV nur die Feldmark wiedergeben und den Ort als
Veißflächen. Dem §ürunsch des Antragstellers, ein
geschlossenes Kartenwerk zu bekommen, kann da-
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durch entsprochen werden, daß man den Ort in I : 2000 umphotographiert und
in die 2000er Blätter einmontiert, oder die Feldmark auf l:1000 vergrößert und
an die t000er Ortslage anmontiert.

Der Lösung A entspredrend müssen alle l6 Blätter im 1000er Maßstab gezeidrnet
werden, wenn man nidrt Dreiviertelblätter 1 : 2000 in Kauf nehmen will.

Beispiel 4 soll auf einen gefahrlichen Schritt auf-
merksam machen, den man leicht zu gehen geneigt
ist. Der schraffterte Ort liegt unglücklich im vor-
geschriebenen Rahmen und schneidet die 8 Karten-
blätter Ia, Ib, Ic, IIa, IIc, IIIa, IIIb und IVa an, nur
I d ist voll gefüllt. Durch eine Verschiebung des

Gitters ließe sich die Anzahl der'Karten vermin-
dern. Im Beispiel 4 günstigenfalls von 9 auf 4.

Dieser §ü/.g ist insofern gefährlich, weil er die
Möglichkeit, zukünftige Ortserweiterungen anzu-
kartieren, verbaut. Derartige Karten sind nicht er-
weiterungsfähig.

Die Beispiele l-4 zeigen deuttidr die Schwierigkeiten auf, die durch den Maß-
stabswed-rsel an der Citterlinie verursadrt werden. Das Füllen der Karten ist
unwirtsdraftlich, zumal sidr die Ftillgebiete auf Feldlagen beziehen. Die Aus-
dehnung solcher Gebiete kann z. T. einen Umfang annehmen, der nidrt mehr
vertretbar ist. Bei 1 : 1000 muß audr mehr gemessen werden als bei 1 : 2000.
Außerdem entstehen an der Gittedinie, an der der Maßstab springt, Flurstüdcs'
teile des zersdrnittenen Flurstücfts, die in versdriedenen Maßstäben auftreten,
eine Tatsache, die im laufenden Dienstbetrieb zusätzlidren Aufwand erfordert.
Abgesehen von der sd-rwierigeren Fortführung soldrer Flurstüd<e (einsdrl. ihres
Inhaltes wie z. B. Gebäude, die audr in maßstäblidr versdriedene Teile zerfallen)
müssen Abzeid-rnungen am optisdren Pantographen gefertigt werden. Diese

Arbeit kann dann nid'rt vom Lidrtpauser geleistet werden, ein Tedrniker muß
sidr der Arbeit widmen. AudT darf hierüber nidrt die Tatsaöe hinwegtäusdren,
daß zur Zeit noch verhältnismäßig wenig Rahmenkarten versd,iedener Maßstäbe
aneinanderstoßen. Die Anzahl der Rahmenkarten nimmt laufend zu.

Man wird darum den \üeg der Lösung B besdrreiten und den Maßstabssprung
an eine Linie verlegen, die sich mit Flurstüd<sgrenzen decl<t. Diese Linie kann

aber nur die natüdidre Abgrenzung enger parzellierter Gebiete gegen ausgedehn-

tere Grundstüd<e sein (2. B. Ortslage gegen Feldmark oder Feldmark gegen §fald
usw.) und nid-rt eine an die Nähe des Rahmenrandes versdrobene unie (vergl.

Rahmenkartenerlaß Nds. 20. Mai 1953 Ziffer 43 letzter Satz), die zwar audt mit
Grundstüd<sgrenzen zusammenfällt, aber auf eine nattirlidre Abgrenzung keine

Rüd<sidrt nimmt.

Man kann der Lösung B den Vorwurf madren, daß sie an der Insel festhält und

diese lediglidr in Rahmea zersdrneidet. Dieser Einwand ist an sidr beredrtigt.
Hieraus a6er die weitere Folgerung ziehen zu wollen, daß man dann bei der Insel-

karte hätte bleiben können,'ist falsdr. Die Inselkarte ist nidrt ohne weiteres erwei-

terungsfähig, aber die Rahmenkarte, und das ist sehr wiütig. Außerdem sind wir
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mit Hilfe der Photographie jederzeit in der Lage, dem Antragsteller für sein
Auftragsgebiet ein gesdrlossenes Karteawerk in einem Maßstab zur Verfügung
zu stellen, ohne daß an den Rändern Klaffungen auftreten.

Zweifellos wirken §7eißflächen in Rahmenkarten unsdrön. Bei topographischen
Kartenwerken sind wir an lückenlos ausgeftillte Blätter gewöhnt. Diese Karten-
werke stehen aber in ihrem gesamten Umfang in einem einzigen Maßstab zur
Verfügurtg. Das ist bei unseren Katasterrahmenkarten in Niedersachsen jedod-r

nicht der Fall und audr gar nicht nötig, da wir in absehbarer Zeit ein großmaß-
stäbliches Kartenwerk 1 i 5000 in einem einheitlidren Maßstab haben werden. Das
Ausfüllen von Rahmenkarten kann darum nur den Zwecft haben, optisdre Effekte
zu .erzielen, auf die das Kataster verzidrten kann und mit Rüd<sicht auf die ent-
stehende Mehrarbeit audr verzidrten muß.

Abweidrend von den Prinziplösungen A und B gibt es nodr Zwisdrenlösungen,
die aber keine klare Linie verfolgen. Hierzu gehören z. B. Doppeldarstellungen
in beiden Maßstäben, die auch einer doppelten Fortführung bedürfen oder Rand-
überzeidrnungen. Eine andere Notlösung bringt die Ziffer 44 des Rahmenkarten-
erlasses, die das Kataster mit einer zusätzlichen Verkleinerung als Katasterkarte
belastet. Die Absätze 43 und 44 wollen zwar audr den Maßstabssprung an der
Gtterlinie verhindern, aber die Lösung befriedigt nicht. Darum müssen diese
Absdrnitte dringend überholt werden. Ihr Inhalt müßte sidr auf folgende drei
Grundregeln stützen:

1. Den Maßstab an Flurstücksgrenzen springen lassen. Diese Flurstüd<sgrenzen
dürfen nidrt beliebig sein; sie müssen versdriedenartig parzellierte Gebiete
tfennen.

2. Weißflächen bestehen lassen. Keine Doppeldarstellung.

3. Die vorgeschriebenen Blattbegrenzungen im Rahmen der
einhalten.

Diese Grundregeln gewährleisten eine einheitliche Lösung zur
Maßstabssprunges.

Audr die 5000er Katasterrahmenkarte wird danad-r nur im Umfang des nadr-
gewiesenen Grundeigentums ausgezeidrnet und mit Flurstücl<snummern und
Grenzzeidren versehen, während die entspredrende Katasterplankarte ohne
Eigentumsmerkmale voll ausgezeichnet wird. Beide Karten werden auch getrennt
aufbewahrt.

Ziffer 3 der angeführten Grundregeln gewährleistet einen einheitlichen Blatt-
sdrnitt und eine klare Ordnung der Rahmenkarten in den Kartensdrränken. Die
bisherige bei den Inselkarten übliche Ordnung nadr Gemarkungen und Fluren
ist nicht mehr mögiich, da die Rahmenkarten auf den Blattsdrnitt der Grundkarten
abgestellt sind und auf Fluren keine Rüd<sidrt nehmen.

Die vodiegenden Ausführungen zeigen deutlidr die Probleme auf, die durdt
die Katasterrahmenkarte an das Kataster herangetragen werden. Die alten Insel-
karten bleiben noch viele Jahre neben dem sidr langsam entwicl<elnden Rahmen-
kartenwerk bestehen. Das Kataster wird in den Ubergangsjahren sdrwieriger und
komplizierter. Die Probleme zu lösen, von denen hier ein kleiner Teil auf-
gezeichnet wurde, wird unser aller Aufgabe sein.

Grundkarte streng

Uberwindung des
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Alte und neue §7ege zur Fortführung des Liegensc}aftskatasters

und des Grundbuchs beim Ausbau von \trasserläufen

Von Oberregierungs- und -vermessungsrat Dr. O. Harms,
Präsidium des Niedersädrsisdren Verwaltungsbezirks Oldenburg

Als Beitrag zur Verwaltungsvereinfadrung mag es angesehen werden, wenn ein
Problem aufgegriffen wird, dessen Lösung bereits vor dem Kriege als dringlidr
bezeicl-rnet wurde, das aber trotz der zu erwartenden Vorteile bisher nur ver-
einzelt eine verfahrensmäßige Grundlage erhalten hat:

Die Fortftihrung des Liegensdraftskatasters und des Grundbudrs nadr der Neu-
anlage, Verlegung oder Verbreiterung von §/asseiläufen im Vege einer Um-
legung.

Die Norwendigkeit, aber auch die Sdrwierigkeiten einer Bereinigung der Eigen-
tumsverhältnisse, wie sie z. B. nadr dem Ausbau eines §flasserlaufs erfordedich
wird, zeigt deutlidr der beigegebene Plan. Als erfreulicher Fortsdrritt ist zunächst
festzustellen, daß als wesentliche Voraussetzung neuerdings Anträge auf Sdrluß-
vermessungen von den zuständigen Baudienststellen gestellt werden, im Gegen-
satz zu vergangenen Ze.ter,, als dafür häufig keine Mittel eingeplant waren. Nadr
wie vor stößt aber die kastaster- und grundbudramtlidre Regelung auf Hinder-
nisse, die mit den der Vermessungs- und Katasterverwaltung z. Z. zur Verfügung
stehenden Mitteln nidrt immer überwunden werden können und die dazu führen,
daß die erforderlid'ren Eigentumsregelungen in solcfien Fällen oft unterbleiben.
§7elc*re nadrteiligen Folgen damit verbunden sind, ist bekannt. Der RMdl. führte
dazu in einem RdErl. vom 11. Juli 1935 aus: ,,Dadurdr entstehen Verwimrngen,
die den §fert der öffentlichen Bürher stark beeinträdrtigen und außerdem be-
denkliche Redrtsfolgen für die Beteiligten zur Folge haben können. Audr werden

o,

^



U

v Yerkoppelung
zur Regelung der Le,thebegrdPung

Oem, thrdenburg Flur 0
Teilgebiet t ,93O

l .. . . . . . . . I . 
I' S0 tm EO ?OO /r/ete"

Bearbeit ung : 0H. lerm ess urpsdttttkl bn

,,V
\---i i ,,

tjj
--:lÄfl

-- ____ __ _____ _r,

lt

93



die berechtigten Belange zahlreidrer Behörden vernadrlässigt , die zu ihren Maß-
n_ahmen zuverlässiger Unterlagen und instandgehaltener Landesvermessungs- und
Kartenwerke bedürfen." Die ursachen sind in der umständlidrkeit des ver-
fahrens zu sndren, die Eigentumsverhältnisse durch Auflassungen zu regeln. Hinzu
kommt oft das mangelnde Interesse der Beteiligten, Miniaturparzellen itrfzulassen,
deren Fläche manchmal 1 qm nidrt übersdrreitet.

Hamburg hat in dem Gesetz über die Bereinigung von Grundstüd<sgrenzen vom
17. September 1954 eine Möglidrkeit erhalten, die Eigentumsverhältnisse von
Grundstücken zu bereinigen, die vor Erlaß dieses Gesetzes durch die Regulierung
von rü7egen und li7asserläufen Veränderungen erfahren haben. Für diese Grund-
stücke, die in ein Verfahren einzubeziehen sind, ist ein Grenzbereinigungsplan
aufzustellen.

In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt €s u. ä.: ,zur Bereinigung der Eigen-
tumsverhältnisse würden im Normalfall folgende Arbeitsgänge notwendlg iin,
l. Besdraffung der für die Auflassung erforderlidren - sdron einmal abgÄchlos-
senen - Kaüsalverträge oder Absdrluß neuer verträge; 2. Genehmigun-g dieser
v_erträge; 3._ Bestätigung der schon früher durch das Vermessungsamt angefirtigten
unterlagen bzw. Anfertigung neuer unterlagen; 4. Hypothekenbereinigring; :."Re-
gelung von Erbsdraftssachen; 6. Auflassungserklärungen; z. umsdrrJibu-ngen im
Crundbudr."

Zu diesem Aufwand, der in keinem Verhältnis zu dem erstrebten Erfolg steht,
kommt im Normalfall außerdem nodr die katastertedrnische Behandl,äg de.
Vorgänge mit folgenden Schwierigkeiten hinzu:

,,a) §7enn alle Trennstücke eine besondere selbständige Flurstticksnummer er-
halten, werden die Katasterkarten mit Flurstücftsnummern überladen und dadurd.r
bis zur unbraud-rbarkeit unübersidltli&. b) §Terden Zuflurstüd<e gebildet, wird
zwar eine Uberlastung der Karten vermieden, andererseits aber sdreitert die
zügige Durchführung des verfahrens vielfadr daran, daß nidrt alle Veränderungen
gleichzeitig ihre redrtlidre Regelung finden, und daß sogar für einen Teil äer
Veränderungen die redrtlidre Regelung überhaupt ausbleibt."

Zur Vermeidung dieser sdrwierigkeiten hat Nordrhein-§/estfalen mit Erl. des
Innenministers v. 6. 2. 1953 (abgedru&t im Mitt.Bl. des BDVI 1953, S. 129) zwar
einen Ausweg gesudrt, aber meines Eradrtens eine nidrt voll befriedigende Not-
Iösung gefunden.

Ferner sei erwähnt, daß in vielen Fällen audr nodr Unsdrädlichkeitszeugnisse und
Zweckdienlidrkeitsbesdreinigungen erforderlidr werden.

Unter diesen Umständen ist es verständlidt, daß nach \ü7egen gesucht wird, die
eine einfadrere Regelung der Eigentumsverhältnisse ermögliclen.

Im früheren Land Oldenburg wurde etwa seit 1880 ein vereinfachtes Verfahren
zur Fortführung derartiger Veränderungenf die geringfügig sind, aber um so
zahlreidrer vorkommen, angewendet. Die bei dem Bau von Berieselungsanlagen
im Huntetal durc,h Verlegung von Grundstüclsgrenzen verursadtten Eigentums-
veränderungen wurden von dem zuständigen Amtsgeridlt nach einem vom
(Kreis-)Amt aufgenommenen Protokoll zu den Grundakten notiert. Das Ober-
landesgeridrt Oldenburg hatte dieses Verfahren in einer Entsdreidung vom
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22. November 1881 gebilligt und dabei bemerkt, daß das ganze Austausdr'
verfahren als eine besondere Art der Verkoppelung angesehen werden könne.

und daß zur Beordnung der Lasten eine vom (Kreis-)Amt zu erlassende öffentlidre
Bekanntmadrung erforderlidr sei, daß diese aber audr, unter Hinweis auf Art. 44

§ 2 des Old. Verkoppelungsgesetzes vom 27. Apnl 1858, genüge. Das Staats'

ministerium, Dep. des Innern, sah dieses Verfahren als nidrt ausreichend an und
kam mit seiner Vfg. vom 20. August 1889 auf die Regelung der Eigentums-

verhältnisse bei wasserwirtsdraftlidren Maßnahmen zurüd<. \fegen ihres grund-

sätzlidren Inhalts und ihrer Bedeutung für die zukünftigen Arbeiten in Oldenburg
sei dieser Verfügung hier auszugsweise gefolgt:

,,. . . . Dieses Verfahren hat nun, wie sidr nadrträglich herausgestellt, erheblidre

Sdrwierigkeiten für die Beordnung der Redrtsverhältnisse der abgetretenen
Flädren im Grundbudre, sowohl bezüglid'r der Feststellung des Eigentums als

namentlidl bezüglidr der Ermittelung und Feststellung von hypothekarisdren
Redrten und sonstigen dinglidren Ansprüdren dritter Personenf zur Folge gehabt.

Derartige Abtretungen bzw. Austausdrungen sind streng genommen sowohl in
Bezug auf das Kataster-, als in Bezug auf das Grundbuchwesen nadr den Vor'
schriften zu behandeln, denen Veränderungen im Grundbesitz in dieser Hinsidrt.
überhaupt unterworfen sind, d. h. bei jeder einzelnen, durdr Abretungen be-

rührten, in ihren Crenzen auf der Flurkarte genau bezeidrneten Parzelle muß

angegeben werden, wie viel und an wen davon abgetreten ist. Erläßt derjenige,

weldrer von seiner ursprünglichen Parzelle etwas abgetreten hat, bzw. der neue

Erwerber des Stücks keine Convocation, so gehen die auf der Parzelle ruhenden

dinglidren Lasten auf das abgeretene Stüd< mit über und das letztere haftet nadr

wie vor insbesondere audr für die Pfandverbindlid-rkeiten des früheren Eigen-

tümers der Parzelle bzw. des HauPtgutes, zu welchem solche gehört' Es müssen

im Grundbuch also alle auf diesen Eigentümer eingetragenen Hypotheken auf das

abgetretene Stück bei Anlegung des Grundbudrs mitübertragen werden (§ 53 der

Grundbudrordnung), indem ein Austreten desselben aus den alten Pfandverbind'
lichkeiten und ein Hineinffeten in die Pfandverbindlidrkeiten des neuen Er-

werbers nicht stattfindet. Eine soldre Behandlung auszutausdrender Flädren von

geringem Umfange und größerer Zahl muß selbstverständli& die größten §7eite-
rungen verursacihen und zu einer wenig wünsdrenswerten Uberfüllung sowohl des

Katasters, als des Crundbudrs führen; außerdem entspricht aber audr. das Er'
gebnis, weldres dadurdr herbeigeführt wird, sdrwerlidr der Absidrt der Inter-
essenten. Es wird deshalb für die Zukunft. . .. von vornherein Bedadrt darauf
zu nehmen sein, daß die Beordnung der eintretenden Veränderungen für das

Kataster und für das Grundbudr in einer einfadreren und der Absidrt der Be-

teiligten mehr entspredrenden \7eise gesichert werde. Ein ausreidrendes Mittel
zur Erreichung dieses Zwed<s wird in der Regel dadurdr gegeben sein, daß der-
artige Fälle nadr den Bestimmungen des Verkoppelungsgesetzes vom 27. April 1858

behandelt werden, indem das vorsdrriftsmäßig durdrgeführte Verkoppelungs-
verfahren die Folge hat, daß die durdr Ab- und Zusdrreibung veränderte Par-
zelle ohne weiteres als Trägerin der Hypotheken und sonstigen dinglidren Lasten,
welche auf der ursprünglidren Parzelle hafteten, an die Stelle der letzteren tritt
. . . . Die Großherzoglidren Amter werden hiernadr beauftragt. . . . die Be-

teiligten. . .. auf die Sdrwierigkeiten und \Weiterungen aufmerksam zu machen,

95



denen sie sich durch die Ausführung der Austausdrungen im §üege der treiwilligen
Ubereinkunft aussetzen, und ihnen zur Vermeidung dieser Unzuträglidrkeiten
den Besclluß einer Verkoppelung zu empfehlen. . .. ."
In den folgenden Jahrzehnten wurde in Oldenburg bei zahlreidren §Tasserzugs-
regulierungen, Ent- und Bewässerungsanlagen, Straßen- und §Tegeausbauten
Kataster und Grundbuch mit der Ortlidrkeit im §fege der Verkoppelung auf
einfachste \Weise in Ubereinstimmung gebradrt. Dieses Verfahren wurde durdr
das oldenburgisdre Verkoppelungsgesetz ermöglidrt und durcl den besonderen
Aufbau der oldenburgisdren Verwaltung erleidrtert.

Bei der Durdrführung des Verkoppelungsverfahrens wurde auf möglidrste Ver-
einfacfiung Bedadrt genommen. Auf eine Sdrätzung der Grundstücfte wurde oft
verzichtet, in mandren Fällen genügten zwei §(ertklassen. Eine weitere und
wesentlidre Vereinfachung bedeuteten die 1933 (1935) erlassenen Anderungen
der oldenburgisdren Verkoppelungsgesetze für die Landesteile Oldenburg, Lübeck
und Birkenfeld. §7ährend bisher eine Verkoppelung nur auf Antrag der Beteiligten
und nach Mehrheitsbesdrluß (nacfi der Fläche) eingeleitet wurde, konnte nunmehr
eine Verkoppelung angeordnet werden, wenn sie infolge von Arbeiten, die der
Besdräftigung Erwerbsloser oder des Arbeitsdienstes dienten, zwed<dienlich war.
Damit war die Anwendung des Verkoppelungsgesetzes zur Beordnung der Rechts-
verhältnisse am Crundeigentum als Folge der in dieser Zeit als Arbeitsbesdraf-
fungsmaßnahmen ausgeführten zahlreidren Badrregulierungen in jedem Falle
sichergestellt und nidrt mehr von einem Besdrluß der Beteiligten abhängig.

Mit Erlaß der Reidrsumlegungsordnung (RUO) vom 16. Juni 1937 wurden die
entsprechenden Landesgesetze aufgehoben. Der § 74 Abs. 1 RUO ermöglid-rte
für bestimmte, besonders geartete Fälle ein vereinfachtes Umlegungsverfahren.
Dieses war zulässig, wenn kleinere Teile einer oder mehrerer Gemeinden um-
gelegt wurden, um die durdr Anlegung, Änderung oder Beseitigung von Eisen-
bahnen, Reichsautobahnen, §7egen, Vasserläufen oder durch ähnlid're Maßnahmen
für die allgemeine Landeskultur entstehenden oder entstandenen Nadrteile zu
beseitigen. Nadr § 135 RUO konnten bei einer Umlegung nach § 74 Abs. 1 dem
Unternehmer der Anlage durdr den Umlegungsplan die Umlegungskosten ganz
oder teilweise auferlegt werden. In dem Kommentar von Hillebrandt-Engels-
Geith zur RUO (München und Bedln tOae) wird ausdrüd<lidr darauf hingewiesen,
daß das vereinfachte Umlegungsverfahren auch dann möglidr ist, wenn für die
beteiligten Grundstüd<e durdr die neu gesdraffenen, geänderten oder beseitigten
Anlagen, wie Eisenbahnen und dergl., nidrt nur keine unmittelbaren, wirtsdlaft-
lidren Nadrteile, sondern vielleidrt sogar Vorteile entstanden sind, wenn es aber
darauf ankommt, einen Redttszustand herzustellen, der den durdr die Neuanlagen
oder durdr die Anderung vorhandener Anlagen gesdraffenen tatsädrlidren Ver'
hältnissen entspricht. Min.Rat Dr. Pinkwart madrte auf die mit diesem Verfahren
verbundenen Vorteile in den Allgemeinen Vermessungsnadrridrten 1938, S. 260,

aufmerksam und erwähnte dabei besoirders den § 61 RUO, wonadr Gemeinde-
grenzen durdr den Umlegungsplan geändert werden können und die Anderung
der Gemeindegrenzen sidr audr auf die Kreis-, Provinz- und Landesgrenzen

beziehe, wenn sie mit den Gemeindegrenzen übereinstimmen. Er betonte, daß

es nadr Schaffung der gesetzlidren Handhabe Sadre der beteiligten Fad'rgenossen

sei, die gegebene Möglidrkeit auszuschöpfen.
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In dem RdErl. des RMfEuL. vom 29. Juli 1940 (LwRMBl. 1940, Nr. 31, s. 832)

",i.J ;"aoa der in dem Erläuterungswerk von Hillebrandt-Engels-Geith

t.g.bän.r, Auslegung zu § 74 RUO, a;f die sidr die Ausführungen von Pinkwart

itiitr.r, entgegengetreten: ,,Diese Auffassung wütde dazu führen, daß die

üiLgrrgtu.iäraJt"aigtia ium Zwed<e der.Grundbudrberidrtigung eingesdraltet

wird,"die-infolge einer von der Messungsbehörde ausgeführten Fortsdrreibungs-

,"r*.rrung eriorderlidr geworden ist. Es gehört aber nidrt zu den Aufgaben

a.r ü.i"i."gsbehörden, 
"nur 

den Redrtszuitand herbeizuführen, der den durdr

Arc .lnhgl, iesdraffenen tatsädrlidren Verhältnissen entspridrt . . . . Idt ersudte

Jeshalb, f,i..nä* und nidrt nach der Auslegung in dem genannten Edäuterungs-

werk zu ve.rfahren."

Dem Verfahren nadr § 74 Abs. 1 RUO entspridrt das vereinfadrte Flurbereini-

lungsuerfahren nadr § 86 des Flurbereinigungsgesetzes vom-.14.'. Juli 1953

[gC"Bf. I S. i9l). Für die Auslegung der Vorsdriiften in § 86 FlurbG- hält der

Kornnl"r,", von Seehusen-Schwadi-Nebe, Hamburg 1954, den angeführten

naEa. a. RMfEuL. für beadrtlidr. Audr nadr dem Kommentar von R. Steuer

iUti.,a.n und Berlin, 1956) ist ein Verfahren nadr § 86 Abs. 1 nidrt zulässig,

*.nn u"i der Neusdraffung, Anderung oder Beseitigung einer _Anlage keine

Nadrteile für die Landeskult-ur entstandän sind und lediglidr das Eigentum oder

andere Redrte an den betroffenen Grundstüd<en mit dem tatsädrlidren örtlidren

Bestand in Ubereinstimmung gebradrt werden sollen. In den Ridrtlinien für

Ni.d.rsa.hr.n über das ue.ei-nfad,te Flurbereinigungsverfahren gem. § 86 FlurbG.

tnJirf d. Nds. MfELuF. v. 28.2. tgi6 - lll AIZ Nr. 1283/56 - Nds. MBl.

iS:e NL. 37, S. 595) wird ausdrücklicfi gesagt, daß das allgemeine Interesse nidrt

u.it.ar, sei, wenn durdr ein vereinfadrtis ly'erfahren nur ein den neuen tatsädr'

lidren Veihältnissen entspredrender Redrtszustand hergestellt . werden solle'

Andererseits wird aber betont, daß die Notwendigkeit, entspredtende Arbeiten

(Vermessungen, Beridrtigung von Kataster und Grundbudr) auszuführen, meistens

,,ur das priväte Interesse der betroffenen Gnrndstüd<seigentümer berühre.

Eine Regelung der Eigentumsverhältnisse .kann in den- genannten- Fällen nach

dlesen Richtlin-ien nidriaussdrließlidres Ziel eines vereinfadrten Flurbereinigungs-

verfahrens sein. Aber audr dann, wenn Nac{rteile für die allgemeine Landeskultur

.inj.o.,.r, sind - das ist bei Arbeiten der genan-nten Art in der Regel der

Fall--, soll deren Beseitigung im vereinfadrten Verfahren nadr den Ridrtlinien

für Mädersadrsen (a.a.O.) bei der Fülle der Anträge auf Einleitung von regu'

lären Flurbereinigungsverfahren nadr § I FlurbG. bis auf weiteres zurüd<gestellt

werden. Es ist alio fistzustellen, daß das FlurbG. nidrt anwendbar ist oder nidrt
angewendet werden soll und daß somit für ein im öffentlidten Interesse liegendes

.rrrä d"" Verwaltungsvereinfadrung wesentlidr dienendes Verfahren die redrtlidren
Grundlagen fehlen.

Den Bestrebungen, den unwirtsdraftlidren Aufwand bei der gnrndbudrlidren
Regelung ftir zihlreidre geringfügige und oft wertlose Trennstüdce ganz oder
teiiweisJzu vermeiden, kommt die Erste §(asserverbandverordnung vom 3. Sep-

tember 1937 (RGBI. I S. 933) entgegen. Nadr Min.Rat P. A. Tönnesmann, \(/asser-

verbandverordnung (Münd.ren und Berlin l94l;, soll bei dem in § 29 der Ersten

§Tasserverbandverärdnung behandelten Grunderwerb für einen r§(/asser- und

Bodenverband (§TaBoVb) zunädrst versucüt werden, das Eigentum durdr Vertrag
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zu erwerben; die Enteignung solle erst eintreten, wenn eine freiwillige Ab-
tretung nidrt zu erreidren ist. Auf die vor- und Nadrteile des Erweibs von
besdrränkten Redrten, z. B. durctr ein Pachtverhältnis, soll hier nicl.rt näher ein-
gegangen, im,folgenden vielmehr unterstellt werden, daß der Eigentumsübergang
als zweckmäßig anzusehen ist. §7ährend der § 30 (a.a.o.) Iie Enteign,i,grl
berechtigrrng des §TaBoVb behandelt, wird im § 31 zum Ausdruck gebrajrt, d-aß
der \vaBoVb auch Grundstücke enteignen kann, die zwar für däs Verbands-
unternehmen nic.ht erforderlicJr sind, aber als Restgrundstücke nicJrt mehr zwedc-
mäßig benutzt werden können. Hierzu sagt Tönnesmann (a.a.o.), daß der §TaBoVb
für die §Tiederherstellung einer zweckmäßigen Flureinteilung sorgen solle und

9ß T dessen Aufgabe sei, die Beteiligten zum Abschluß deinötigen Kauf- und
Tausdrverträge zu bringen. §7enn die nötigen Verträge nicht zu irzielen seien,
komme die Enteignung in Frage. Da dem Verband abei im allgemeinen der Besitz
von Grundstücften, die für sein unternehmen nid-rt erforderlidr sind, nid-rt zu-
gemutet werden könne, sei vor der Enteignung der Käufer zu sidrern, der dem
Verbande das erworbene Reststüd< im Sinne einer zweckmäßigen Flureinteilung
wieder abnimmt. \wenn auch auf diesem §7ege die ordnung nicht wiederl
herzustellen sei, könne die Flurbereinigung nach der (inzwischen aufgehobenen)
RUO erzwungen werden.

In weiteren Vorsdrriften sieht die Verordnung vor, daß die von den Fadrministern
bestimmten Behörden befugt sind, für den freiwilligen Erwerb von Eigentum usw.
Verträge und verhandlungen zu beurkunden und Auflassungen entgegen-
zunehmen (S aZ;. Diese Befugnis gilt auch für den Erwerb des Eigentums an
Grundstüd<en usw., die durch das unternehmen eine unwirtsd-rafilidre Form
erhalten haben oder, ohne unmittelbar betroffen zu sein, zur zwed<mäßigen
Gestaltung der betroffenen Grundstüd<e zugezo§en werden (§ 38; Flurbeiei-
nigungssache).

In Ausführung dieser Bestimmungen wurde mit RdErl. des Nds. MfELuF. vom
25. Februar 1956 (Nds.MBl. 1956 Nr. 12 S. 179) auf Grund der s§ 37, 38 den
Landkreisen (kreisfreien stadten; die Befugnis zur Beurkundung erteiit. Diese
Befugnis bezieht sidr ausdrücftlidr nidrt auf Auflassungen. Nach Tönnesmann
erleidrtern die Vorsdrriften der Verordnung die Flurbereinigung auch dann, wenn
die Beteiligten nidrt zu den nötigen Verträgen zu bringen sind. In diesem Falle
kann der Verband die Eigentümer dadurdr zu der Bereinigung zwingen, daß er
ihnen die nötigen Flächen entzieht. Die §§ 3lt ?7t 38 sollen also eine Grund-
stücksumlegung ohne die Anwendung der RUO (jetzt FlurbG) ermöglidren.

Ob jedodr dieses Ziel z. B. in einem Gebiet, das in dem beigegebenen Plan dar-
gestellt ist und das keinen Sonderfall betrifft, audr bei Anwendung des Enteig-
nungsrechts erreichbar sein wird, ersdreint dann fraglidrr wenfl die Beteiligten
freiwillig zur Ubernahme von enteigneten Reststüd<en nid-rt bereit sind. Außerdem
wird der mit der Einführung der behandelten Vorsdrriften erhoffte Erfolg erst
dann zu erwarten sein, wenn dem orts- und sachkundigen Katasteramt neben der
Urkundsbefugnis aud'r die Befugnis zur Entgegennahme von Auflassungen und
zur Ausstellung von Unsüädlidrkeitszeugnissen erteilt würde. Aber audr dann
muß dieses Verfahren als weitaus umständlidrer als ein Flurbereinigungsverfahren
angesehen werden. Es wäre aber interessant zu erfahren, ob und in weldrem

98

.n



\-

_umfange die einsdrlägigen Bestimmungen der §Tasserverbandverordnung in der
Praxis angewendet wurden und in weldrem Maße sie sidr bewährt haben-. In der
Fadrliteratur sind einsdrlägige Beridrte nidrt zu finden. Immerhin kommt durdr
die Bestimmungen zum Ausdrud<, daß die Nötwendigkeit zu einer Vereinfadrung
erkannt wurde und Abhilfe gesdraffen werden sollte.

Bei der Erwägung, auf weldrem §7ege eine bessere Möglichkeit zur vermeidung
der eingangs erwähnten nachteiligen Folgen durch Sdraffung anderer re&tliclrei
voraussetzungen gefunden werden kann, bietet sich ein Veigleidr mit der Auf-
bauge_setzgehrrng an, Das Nds. Aufbaugesetz (s l8 ff) siehi zur Ordnung des
Grund und Bodens in Durdrführungsgebieten in der umlegung eine besondere
Verfahrensart vor. Das umlegungsverfahren wird von den Gemeinden als um-
legungsbehörde in einem vorverfahren und einem Hauptverfahren unter Beadr-
tung der umlegungsgrundsätze (s 24 und § 25) durdrgeführt. Es endet mit der
Beridrtigung des Grundbuchs. In Anwendung einer entspredrenden Verfahrensart
auf die Regelung der Eigentumsverhältnisse, die durdr Anlegung, Anderung oder
Beseitigung von §Tasserläufen oder durdr ähnliche Maßnahmen erforäedidr
werden, würde das zuständige Katasteramt bzw. das Nds. Landesverwaltungsamt

- Landesvermessung - Dezernat Neumessung - als Umlegungsbehörde zu
bestimmen sein. Dafür spridrt, daß das Katasteramt ohnehin mir der Vermessung
(ubernahme der vermessung) der genannten veränderungen befaßt ist und a;
der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse wesentlidr interessiert ist. Hinzu
kommt, daß der Leiter des Katasteramts als Beamter des höheren vermessunBs-
technisdren Verwaltungsdienstes die Befähigung ftir die Durdrführung von um-
legungen auf Grund seiner Ausbildung während des Vorbereitungsdienstes
erworben hat.

§7ährend die techniscl,en und personellen Voraussetzungen als gegeben angesehen
welden können, sind die erforderlichen gesetzlid,en Bestimmu-ngen nodr-zu be-
sdrließen. Diese brauchen jedodr nidrt, wie es in Hamburg in dem Gesetz über
die Bereinigung von Grundstüd<sgrenzen vom 17. septem6er 1954 der Fall war,
in einem besonderen Gesetz erlassen zu werden. Vielmehr bietet sid.r jetzt die
Gelegenheit, bei der in vorbereitung befindlidren gesetzlichen Neuordnung das
Redrt der §Tasser- und Bodenverbände durdr entspredrende umlegungsvor-
scl, riften zu ergänzen.

Kritisc}e Betrachtung der Polygonierungsregeln im Hinblicl<
auf eine Steigerung der Stred<enmeßgenauigkeit *)

Von Assessor des Vermessungsdienstes Dr.- Ing.'§(/'. B e h r e n d t,
Kataster- und Vermessungsverwaltung der Bezirksregierung in Aachen

EINLEITUNG
Für jeden in der Tedrnik tätigen Mensdren gehört zum Rüstzeug seiner täglidren
Arbeit eine Anzahl Gebote und Verbote, unumstößlidr feststehände Regjn, dle

-f .l"rr"g.*"lse §(iedergabe der Probearbeit zur Großen staatsprüfung des Verfassers:
»Untersudrungen zur Polygonzugmessung mit dem 100 m-stailbandiraß".
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theoretisdr untermauert und so oft praktisdr erprobt sind, daß sie bedenkenlos

"r!"*.rao werden dürfen. Diese Regeln gleidren mathematisdren Lehrsätzen,

deren Beweis zwar vom Praktiker elnÄl erlernt und begriffen 1ird, dann aber

äU., a". tägli&en Anwendung in Vergessenheit gerät. Nur die Tatsache der

niJtigkdt fleibt im Gedäc1tÄ haftenl Audr in der Vermessungsteduik gibt es

;;l.irJ'R#lry-die teils aus theoretisdren Uberlegungen' teils aus praktischen

frf"h.u"gän 
"rrrr,u.,d"r, 

sind und von einer Landmessergeneration an die nädrste

- ,Äii"äfiA sogar kommentarlos - weitergegeben werden. Daß sidr die Regeln

,be. 
"uf 

eine gJnz bestimmte Vermessungsmethode, auf .ganz bestimmte Vermes-

;;;;;k^;g'e beziehen, gerät dabei mit. in Vergessenheit, und darin liegt eine

Gefälr. Denn zu de* Z.itiurrkt, da einzelne n"ui Vermessungswerkzeuge in die

p;;;;g.iührt und g.*.inr"- mit den bisherigen benutzt werden, wendet man

"u.1, 
*.itärhin bedenfenlos die. alten Regeln an oder läßt sie nadr flüchtiger

n"ur,.ir"rg fallen, ohne ihren Geltungsbereidr gründlidr_genug zu kennen. - Bei

ä"i Ei"ftil".r"g ,,äu.. Methoden und Instrumenie in die Vermessungspraxis bedarf

es deshalb ,räird.r, einer kritischen Prüfung der alten Rege]n. Dabei ergibt sidr

arrrn oft, daß man einerseits einsdrränkende Gebote und Verbote wid.er Erwarten

irti.n l"rr." darf, während andererseits Regeln beibehalten werden müssen, deren

ÄUrar"ffurg auf den ersten Blid< völlig einleuchtend erscl'rien'

Im folgenden soll gezeigt werden, w5 
-sidr. 

eine Steigerung d"j- Sred<enmeß-

n.n"uiik.it in der lJlygo"nierung J z' B' durch Einsatz des 1oo-m-Sdrwedenbandes

i* O,,iAt rrg - ouf äL klassisdren Polygonierungsregeln auswirkt'

Der Meßbereidr der PolYgonierung

Eine steigerung der strecl<enmeßgenauigkeit .in der Polygonierung ist nur dann
-n:i. 

ai. pi*i, äirkurrb"l, wenn siä nichidurdr Erhöhung des Messungsaufwandes

,.a V.J"g..ung der Meßgeschwindigkeit_ erkauft wird' Nur durdr diese Koppe-

h;; lsi';;?;r,a"nata, d.ß"1,' dtt kla'ssisclen Rangordnung ly -*:.-l:t 
Großen

ins Kleine fortschreitenden Aufbau eines homogenen Landesfestpunktfeldes seit

J"* n.girn des 1g. jairhunderts die polygonierung in _der.Mitte zwisdren

i;i;drft;" und Liniennetzmes§ung steht. Denn in der großräumigen vermessung

,nit ih?en hohen Genauigkeitsanfordärungen die Polygonierung anzuwenden, wäre

bei dem damaligen St"rr"d d". Präzisionsitred<enmessung viel zu zeiffaubend und

i""rpiJfg g.*."r"r,. In'4.r". iituation war die Triangulation.die.beste Methode,

um Präzisionrr,...:."rrrn.,*"ge' rnit Stangenapparalen 1{ das.Mindestmaß der

Grundlinienmessungen ,u b"ihrart en. tm -ittiären Bereich der Netzgröße reichte

die Genauigkeit der P.l;g"'t;;g m1 auf. der Erdoberflädre aufliegenden Meß-

latten aus und war *i;';;;;;"Aufwand und mit soldrer Meßgesdrwindigkeit

J"räftffr.U"., daß hier ä.r Ein.",, der Triangulatio-n. unwirtsdraftli& gewesen

wäre. In der Kleinver;.;d telt"ßlidr *"r.r,"die Geländeverhältnisse und die

Form des "rfru*"r..näl,r-ö;"tttt 
dafür maßgebend' ob ein Polygonzug oder

eine Messungslinie gelegt wurde'

DadieGenauigkeitderStreckenmessungmitLatteundBandvondenGelände.
verhältnissen abhängt, *;td" die Grenie zwisdren dem Meßbereid, der Trian-

;;ffi;ffi Ä;p.iü;i;*"f,iq, c1ländeklassen abgestuft. Mit der Einführung

der optisdren S,...f."nä.'r-ru]r;t, Ji. Polygonierung fiÄl diese Abhängigkeit weg,
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jedodr ohne daß eine wirtsdraftlich tragbare Steigerung der Meßgenauigkeit
erzielt werden konnte. Denn die Fehler der optisdren Streckenmissung mit
Theodolit und Basislatte wadrsen mit dem Quadrat der Strecke und lassen sidr, nur
durdr Basisnetzentwicklung bei gleidrzeitiger Steigerung des Messungsaufwandes
vermindern. Die Fehlerfortpflanzung mit der §(urzel aus der Stred<enlänge bei
der medranisdren streckenmessung bleibt auf die Länge der Stred<e gesehen immer
überlegen. Deshalb hat sidr auch an der klassisdren Rangordnung der Meßbereidre
von Triangulation, Polygonierung und Liniennetzmessung durdl die optische
Streckenmessung grundsätzlidr nidrts geändert. Die ,,polygonomeffisdre" Bestim-
mung von ,,trigonometrischen" Punkten durch optische Streckenmessung bedeutet
noch keine Durdrbredrung dieser Rangordnung, da nur durd-r die Methode der
Verknotung, also nicht durch gewöhnlidre Polygonierung, die Genauigkeit der
Triangulation erreicht wird.

,,Ceradezu alsSymbol derganzen neuzeitlidren EntwicJ<lung" bezeidrnetHunger (l)
das Verfahren der medranischen Streckenmessung nadr Jäderin. Diese Methode
mit frei hängendem Band oder Draht verbürgt einen ebenso sdrnellen Messungs-
fortschritt wie mit optisdrem Streckenmeßgerät, Meßlatte oder aufliegendem Meß.
band. Sie läßt aber eine so hohe Meßgenauigkeit zu, daß die Polygonierung in
der großräumigen Vermessung ebenbürtig neben der Triangulation stehen kann.
Als Jäderin 1880 sein Meßverfahren veröffentlidrte, war diese Bedeutung nodr
kaum vorherzusehen. Am wenigsten beachtete man in den tedrnisdr hodr-
entwickelten westeuropäischen Ländern, so auch in Deutschland, die großen Mög-
lidrkeiten der Jäderin-Methode, da hier die großräumigen Vermessungen durdr
Triangulation fertig vorlagen bzw. nur stückweise erneuert wurden. Die Ver-
wendung von Invardrähten bei Grundlinienmessuflgen in der Triangulation kann
methodiscfi gesehen nicht als der wesentlidre Fortsdrritt gewertet werden, der in
der Jäderin-Methode liegt. Der Aufbau des staatlidren Festpunktfeldes in Rußland
seit den dreißiger Jahren ist ein Beispiel für die Durdrbrecl,ung der klassisdren
Rangordnung Triangulation-Polygonierung-Liniennetzmessung (2). In großen
§Taldgebieten und unbesiedelten Ebenen muß jeder T.P. mit einem 30-35 m
hohen Signal bebaut werden. rVenn zwei weitentfernte Punkte nun durdt einen
Jäderin-Polygonzug L Ordnung statt durch eine Dreieckskette L O. verbunden
werden, kann die Hälfte der Signale gespart werden. So gibt es in Rußland
Polygonzüge bis zu 250 km Länge, in denen jeder Bredrpunkt ein Festpunkt
I. Ordnung ist und deren Ansclluß- und Zwisdrenorientierungen l"aplacesdre
Azimute sind. Die Möglidrkeiten, die sich in naher Zukunft durdr die Anwendung
der elektromagnetischen Vellen zur Stred<enmessung ergeben können, eröffnen
nidrt nur der Polygon-Methode sondern audr der reinen Liniennetzmessung den
Zugang zu allen Netzgrößen. Dann werden nur nodr die Geländebedingungen
darüber entsdreiden, weld,es der drei Verfahren Triangulation, Polygonierung oder
I iniennetzmessung in einem bestimmten Stadium des Aufbaues eines Festpunkt-
feldes einzusetzen ist. Die Genauigkeitsäbstufung zwisdren weiträumiger, mittlerer
und Kleinvermessung ist nidrt mehr mit einer der drei Methoden gekoppelt wie
in der klassisdren Rangordnung, weil es innerhalb jeder Methode genügend
Varianten der Meßgenauigkeit gibt.

Fehlerfortpflanzung im Polygonnetz

\7enn Happadr in (3) sagt, ,,daß Ineinanderschadrtelungen von Polygonzügen

v
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In der ZfV 1937 hat Pinkwart zlt diesem Thema eine eingehende theoretische

Untersuchung durchgeführt (4). Dazu wird eine sdrematische Netzfigur verwendet,

die in Abbildung 1 teilweise
wiedergegeben ist. Es handelt
sich hier urn gestreckte Züge,
die alle die gleiche Länge haben.

Typ I von TP zu TP,
Typ II von TP zu Mitte von I,
Typ III von Mitte ll zu Mitte II.
Die Figur wird gleichzeitig für
drei verschiedene Netzgrößen
(Zuglengen) verwendet, denen
aber die Länge derPolYgonseiten Abb 1
gemeinsam ist:.200 rn. N, mit

äner Zuglänge von 800 m (kurze Züge) und 5 Brechpunkten, Nu mit einer

Länge vo-n ZöOO - (mittlere Züge) und I 1 Bredrpunkten,. Nr_, mit einer Länge

von 4000 m (ange Züge) und 21 Brechpunkten. Da nadr der Verteilung der

Absdrlußfehler in 
-tler 

Mitte eines Polygonzuges der ungenaueste Punkt des Zuges

iiegt, *erd.n die mittleren Längs- und Querabweidrungen der Zugmitten ml und

mq als Funktionen der Zuglänge L,

der Anzahl der BrechPunkte n,

der mittleren Fehler der Bredrungswinkel m,

der mittleren unregelmäßigen Stred<enmeßfehler pro Meter c

(unter der Annahme medranisdler Streckenmessung wird Fortpflanzung mit der

§Turzel unterstellt)

und der mittleren Orientierungsfehler ma beredrnet.

nach Möglichk eit zu vermeiden
Folge sein können", so gibt er

Zu*yp I

Zugtyp III

sind, weil ganz ungewöhnlich hohe Querfehler die

damit eine allgemeine Erfahrungstatsache wieder.

m2I c2'Lm'lr--;:-4
, L2 'mz n4 + 2n2 -3m-ql:--r, 'ffi

^?.*i_. m?:czm'lll:+r' *?+^]' I

tlI

L2
,i m2

t2l

"L,: ez.: *mrql t3I
2

1.,i *'l r t4I

t5l

,1o+; m'lu t6l

Zugtyp II

*'qtt: *'qt + H 5#'n13al *

m'llll:m'll+*mzqll 
I

*'qur:*'ql+2#F#m2all
Die aus (4) entnommenen Formeln lassen erkennen, daß im Hauptzug die LängS-

;;ä ö;..f.hler punktiÄ, d.. M.ßg.r,auigkeit, der zugläng.e und der Anzahl

ä.. gi.Äp.,rk,e sind. in N.b"nrtig"n- ko-ir.n aber nodr Fehleranteile aus den
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überg-eordneten Zügen hinzu. Neben den Orientierungsfehlern wirken sich in den
Querfehlern der Nebenzüge Längsfehler der Hauptzlige aus und in den Längs-
fehlern der Nebenzüge 

_ ,madren sidr die Querfähler der Haupt- bzw. übär-
geo-rdneten Züge bemerkbar. - Die stärke der Einflüsse der Haupt- auf die
Nebenzüge ridrtet sidr nun danadr, in weldrem Verhältnis die sieckenmeß-
genauigkeit zur §Tinkelmeßgenauigkeit im Polygonnerz steht. pinkwart hat in
seinen Untersudrungen Fälle der Praxis gewählt, aus denen hier zwei Beispiele
übernommen seien (A und B); hinzugesetzt wurde die Beredrnung der Ldngs-
und Querfehler nadr den Formeln t 1 I-t6l für den Fall, daß das 10ö-m-polygJn-
band+) eingesetzt würde. Hierfür sind die §ferte mal und mofi aus (4) ü-ber-
nommen.

A) Optische Streckenmessung

B) Lattenm€:ssunB und Zwangszentrierung

C) 1 00-m-Band und Zwangszentrierung

Aus Tabelle 1 ist zu ersehen, daß die Querfehler vom Haupt- zum Nebenzug des
Falles B erheblich stärker ansteigen als die Längsfehler. Das bedeutet, Die LEngs-

Tabelle I

m - + 70"i
m - t 4"i
m - t 4"i

\-

c _ t 0,0015

c : + 0,0003

m ulI im qIII

mtI imql

:im_:9
:

i (cm)

IDr :t:

(cm) 
i

*q

(cm)

l,;,

l

m1 
i 
*o

(cm) i(cm)
:

A
I

II
III

I
BII

II

v

I
CII

III

*',
ffi2 cru

fehler (stred<enmeßfehler) der Hauptzüge wirken sidr in weit stärkerem Maße
1uf {e Nebenzüge aus als die Querfehler (§Tinkelmeßfehler) der Hauptzüge. -Bei zwangszentrierung (Fall B) werden zwar die Anteile äer §Tinkelfehier an

*) Für das in (5) besÖriebcne.Jvleßverfahren wurde aufgrund der Anwendung auf t5 Züge mit zu-
sammen 36 km Länge eine äußere Genauigkeit von i 3 mm auf 100 - g":f.ndin,

III/I

1,20 m2
1,45 mz
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mq erheblidr gesenkt gegenüber A, dafür fällt aber die mangelnde Streckenmeß-

geiauigkeit aÄ üU..gäoianeten Zuges um so stärker ins Gewidrt, und damit ist

äer Glrrauigkeitsabfail vom Hauptzug I zum Nebenzug III_um so stärker' Dies

trifft vor adäm für kurzeZüge ru. Pirrk a.t folgert daraus, daß es sich in Neben-

ztigen nldtt lohne, Zwangrr.it i.*ng.n einzusetzen. \7ird nun aber die Strecken-

,n."ßgei"uigkeit des über-geordnet"n Zug.. erhöht wie im Falle C, so sind in den

Nebänztigä II und III äie Querfehler fest ebenso groß _wie im Hauptzug. -
Audr die" Folgerungen, die Pinkwart in (a) s. 577 bezügli& des Einsatzes von

Zwisdrenorienti"rurg"n zur Minderung des ma-Einflusses auf mg zieht, bekommen

.i, 
"nd.r", 

Gesidrt äurdr Steigerung ä"r Streckenmeßgenauigkeit: In den Neben-

zügen II und III setzt sidr mq- aus Anteilen. von. m, m0 und _mll 
(bzw. mlll) zu-

.uri..n. In kurzen Zügen sind alle drei Anteile etwa gleich groß. Deshalb ist

es natürlich nur dann 
"sinnvoll, in kurzen Zügen den Einfluß von ma durch

Zwisdrenorientierung zu senken, wenn gleidrzeitig der Einfluß uolTll @zw' mlll)

är.a i.trOtung dei Streckenmeßg"n"üigk.it_g.ienkt wird. - Sdrließlidr greift
pi"f.*"" auf örund der ErkennÄisse ius den Fällen A und B die amtlidren

i;[[.;r.;n für Nebenzüge an. De Fehlergrenzen für vinkelabschlußfehler und

iii"".."O.*ehler in Nebeizügen stünden in grobem Mißrerhältnis _zueinander,
äi;e;r" für fB ließe sidr oit gerade nodr einhalten, während die Fehlergrenze

f;; ü-d; b..ät, üb..rdrritteri werde. Aud-r hier ergibt sidr ein.anderes Bild,

*"ri ai" Streckenmeßgenauigkeit des übergeordneten Zuges *h91,t wird, weil

ä"d;e lgf C.n"rigk."itsabfail des Querfehl-ers vom Haupt- zum Nebenzug auf-

,"i.U"" wird. - Al-leemein ist zu den Beispielen A, B und C zu sagen, Um einen

ä;;1il;i n".tn*.r, ienauigkeitsabfall innerhalb eines Polygonnetzes zu haben,

-tr!..iVirtel]und Stred<'enmeßgenauigkeit ridrtig aufeinander abgestimmt sein;

dabei ist es zweitrangig, ob beide äroß (wie in C) oder beide klein sind (wie in A)'

Ä,,.h ,pi.lt die Zugü;ge (die NetZgröße) dabei eine widrtige Rolle. Im Falle A ist

alt g.ri,anf," G"nr[igkäittrerhältnis für N, mit.4 kmlangen Z.gen am-günstigsten'

;;;ä;;;",gkeitr"Uf"'tt von ml und mq.isigleich groß. Im Falle C ist das gewählte

ä;r;;k;ft"erhäknis für N, mit 2- km 1"t'gett Zügen am günstigsten' Ob die

\üahl der Meßinstrumen," nu.tt A oder nact c gettoff.r, werden soll, ridrtet sidr

""ä-a.i 
,".frngten absoluten Genauigkeit-der Polygonpunkte, die,ach den Dis-

i.".r]o"., der läzten Jahre über die eiforderlidre Genauigkeit des-Redrtskatasters

;,*k;" sdrwankungerr.urg.r.,r, sein kann. Die Freiheit zu dieser \gahl ist jeden-

i"it, 
"rr. 

möglich gä*o.d.i durdr die Steigerung der^Stred<enmeßgenauigkeit mit

a". laa..ir-üeth;de bzw. mit elektromagnetischer Streckentnessung'

Die Verteilung der Absdrlußfehler im gestre&ten Polygonzug

Ufitersudrungen über die Verteilung der Absdrlußfehler im gestred(ten Polygonzug

beziehen sich auf a", No.*"ifall äes koordinaten- und ric-htungsmäßig an b9i{e1

züil;* 
"rg"r.1rlorr"r,.-n- 

Fotfi"nr"g"... Dg" §Tinkelabschlußfehler fB wird bei

äJr'r-,äg"n "Au.gl.i.hurg n"ä"a.. ü9th9d^e der kleinsten Quadrate sowie bei

"f1"" 
I.fai".'."rg.uu".gt"iÄu?g.;;o u"*.itt,.daß jeder Beredrnungswinkel die gleidre

ü;;;.;;;;rs äi, gi.iÄ";"üorzeid.ren eihält,-obwohl dies ,,offenbar den Eigen'

;#;;;;f fi fi s;; F.hi*';iäffi at" 
. 
16)' Dle Koordinatenabschlußfehler fx und

fy entstammen den F.hi; der Polygonstred<enmessung und den nach der

\Winkelausgleichung noJ vorhandenen- fl.it ", 
§üinkelfehlern, sofern man von
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den Fehlern von Anfangs- und Endpunkt absieht. um die Fehlereinflüsse der
vinkel- und stred<enmessung, die in fx und fy vermisdrt sind, voneinander zu
trennenf werden aus fx, fy die uingsfehler fl in Ridrtung des gestred<ten polygon-
zuges und die Querfehler fq beredrnet.

Die Koordinatenabsdrlußfehler werden meist nidrt streng nadr der Methode der
kleinsten Quadrate verteilt, weil die Genauigkeitssteigerung durdr strenge Aus-
gleidrung zu gering ist im vergleidr zu einem Näherungsverfahren. Die Näherungs-
verfahren aber haben, theoretisdr betradrtet, alle den Nadrteil, daß beim einzelnin
Verfahren wedrselnde Genauigkeitsverhältnisse zwisdren §Tinkel- und Stred<en-
messung nidrt berüd<sidrtigt werden können (7). Am häufigsten werden in der
Praxis die Koordinatenabsdrlußfehler proportional zu den Polygonseitenlängen
verteilt. In einer Abhandlung aus dem Jahre 1928 zeigt Eggert (8), ,,daß äas
einfad're verteilen der Absdrlußfehler käineswegs nur die Bedeutung eines ganz
willkürlichen Verfahrens hat, sondern auf einer theoretisdren Grundlage beiuht,
die für ein Näherungsverfahren als durdraus beredrtigt anerkannt werden kann".
Nittinger hebt 1938 nod'r einmal besonders die einsdrränkenden Bedingungen
heraus-(9), die Eggert 1928 für die strenge Cültigkeit der Proportionalverteilung
angegeben hat' Gleidrwertigkeit der Polygonseitenridrtungswinkel, ein bestimm-
tes Genauigkeitsverhältnis von §Tinkel- und stred<enmessung, gleidre Länge aller
Polygonseiten. Die Notwendigkeit, diese Bedingungen hervorzuheben, ergab sidr
besonders, seitdem zur T.P.-Bestimmung Polygonzüge größerer Länge zugelassen
waren, bei denen mit dementspredrend größeren Absdrlußfehlern zu redrnin war.
Bereits 1934 aber hatte Nittinger die strenge Ausgleidrung und die Proportional-
verteilung der Längs- und Querabsdrlußfehler fl und fq getrennt voneinander
verglidren (10). Dabei zeigte sidr, daß im gleidrseitigen und gestreckten Zug
die fl-verteilung genau der strengen Ausgleidrung entspridrt, wahrend die fq-ver--
teilung gewisse Abweidrungen zeigt. Eggerts Bedingung - ein bestimmtes
Genauigkeitsverhältnis von §Tinkel- und Stredcenmessung - trifft also nur für
den ausgebogenen Polygoiztrg zt, von dem im folgenden nodr die Rede sein
wird. Beim gestred(ten Polygonzug kommt es nur darauf an, die Bredrungswinkel
so genau zu messen bzw. Zwisdrenorientierungen einzusdralten, daß aie Ab-
weidrungen zwisdren der strengen und der genäherten fq-Verteilung vernadrlässigt
werden können. Die Längsabsdrlußfehler, in denen die zufälligen stred<enmeß-
fehler zum Ausdrud< kommen, werden unabhängig von ihrer Große bei Anwendung
der Proportionalverteilung streng ausgeglidren. um mit der Proportionalverteilun!
im gestred<ten Zug eine strenge Fehlerverteilung zu erreicher, wäre es also nid.rt
erforderlidr, die Stred<enmeßgenauigkeit zu erhöhen. Diese Erkenntnis redrtfertigt
wieder die_ Polygonstred<enmessung mit Latte, Band und optisdrer stred<ei-
me_ssung, die allgemein als eine größere Fehlerquelle für die Genauigkeit der
Polygonpunkg galt als.die rü(/inkelmessung. Nittinger bestätigte aber dimit audr
von neuem die alte Polygonierungsregel, den Polygonzügen 

-möglidrst 
gestred<te

Form zu geben.

rl,ie Verteilung der Absdrlußfehler im ausgebogenen polygonzug
,,Je länger die züge werden, desto weniger sind in der praxrs- diese Idealfälle zu
erzwingen. Die Zügeder Praxis werden je nadr den Verhältnissen mehr oder weniger
ausgebogen sein" (lI). Nadr Förstner (7) muß die Ausbiegung eines polygonzuies
dann besonders berücl<sidrtigt werden, wenn das Verhältnis äer Zuglangi s zlm

\-,
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Abstand L der Zugendpunkte s , L ) 1,1 ist. - In einer Abhandlung ,,Auswirkung
fehlerhafter Genauigkeitsangaben auf die Ausgleichung von Polygonzigen" (12)

hat Nittinger am einmal geknid<ten Zug (zut Sdrematisierung de-s, einseitig aus-

gebogenen- Zuges) Untersud'rungen darüber angestellt, in weldrer §(eise die Lage

äer Zugmitte M durdr die strenge Ausgleidrung veränd_ert wird *), wenn man die

Gewidrisreziproke q variiert, d. h. wenn man das Genauigkeitsverhältnis von

§üinkel- .rrrd Streckänmessung verändert. §7ährend es Nittinger darauf ankam,

damit die möglidre Unsidrertreit der strengen Ausgleidrung durd-r unsidrere oder

falsdre Vahl von q darzustellen, benutzt Förstner (7) (1 1) die Ergebnisse Nittingers,

um die strenge Ausgleidrung für wenige extreme Genauigkeitsverhältnisse q zu

untersudren ind ausgewähltin Näherungsverfahren gegenüberzustellen. Hier sei

nur der Fall wiedergögeben, bei dem die Stred<enmessung s9 genau im Vergleidr

zur §flinkelm.trung- ist, daß der mittlere Stred<enmeßfehler ms vernadrlässigt

werden kann. §7ird ms : 0 in die strengen Ausgleidtungsformeln eingesetzt, die

Förstner in (1 1) für die Verbesserung der einzelnen Koordinatenunterschiede zlx,

z1y im allgemeinen Koordinatensystem angegeben hat, so ergibt sidr eine Ähnlidrkeit

.it d"n ln der Bayerisdren Dienstvorschrift TriPoDA speziell für ausgebogene

Züge angegebenen Formeln einer Nähenrngsausgleidrung, die audr mit (13)

und (14) identisdr sind:

aly:fo-+fo, i .,a':-frr+fax 17t

§7ährend aber dort kein bestimmtes Genauigkeitsverhältnis zwisdren §[inkel'
und Stred<enmessung zur Bedingung gesetzt ist, wird durdl die 

- 
Förstnersdre

Ableitung aus der strengen Ausgleidrung deutlidr, daß die Näherungsaus-

gleiduni (7) nur für den }ail sehr- genauer Stred<enmessung der strengen Aus-

It.iaunl a- nadrsten kommt. Ist alio die Ausbiegung eines Polygonzuges nidrt

iu ,.rrn".ia*, so sollten die Stred<en entspredrend. genauer gem-e-ssen werden'

um dodr nodr mit einfachen Mitteln eini weitgehend strenge Verteilung der

Absdrlußfehler zu erzielen.

Die Punktgenauigkeit im ausgebogenen Polygonzug

Die nadr der Ausgleidrung übrigbleibenden Fehler der Polygonpunkte können

aoia ii. Angabe 
"von Fo-.n unä Größe der Fehlerellipsen dargestellt werden.

Ot. furrirgr,""foi. d.r Fehlerellipse, der Kreis, wird durdr _geeignete 
§7ahl der

\finüel- .r"nd Stred<enmeßgenauigi<eii erreidrt. In einer Abhandlung über Ce'

""rigt.l,t*."nr.+,tag. 
im iinmal- geknid<ten -?ug 

(l5)^stellt Nittinger mittlere

it..&"n..ffehler c- pro Meter unä mittlere §(inkelmeßfehler

m mit einer Auswahl von üblichen zuglängen zusammen, für E

die bei den Ausbiegungen

vr : 15,59 , v z : 29,59 , v3:4lg

die Fehlerellipse der zugmitte M nach der streng_en -Ausglei-
chung ein Krlis fnit denr- Radius R : 10 cm ist. Sind co und

mo die mittleren Fehler der strecken- und §Tinkelmessung für

i.r, gestred<ten Zug, und c : ksco, m-= kBmo für d:' ein-

;;i g?t rri.t tenzug so zeigt sich-an den Faktoren ks und kB, wie

sich durch die Äusbiegirrg des Zuges die Genauigkeits-

@tnadtderAusgleidtungdieZugmitteamungenauesten.
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anforderungen für eine Fehlerellipse von R : 10 cm ändern. Entspredrend den
Indices der Ausbiegungen v ist

k§, : 0,99 k§, - 0,98

kt, - 0,96 kt, : 0,87

..?5 «n

kfr _ l,ol
kt, : 0,76

\-'

Es zeigt sid'r, daß die Anforderungen an die §Tinkelmeßgenauigkeit sidr durdr
die Ausbiegung praktisdr nidrt ändern. Die Toleranz für die Stred<enmeß.
genauigkeit dagegen wird mit wadrsender Ausbiegung geringer, d. h. die Ge-
nauigkeitsanforderung wird erhöht. ,,Bei einer Ausbiegung 'von 50s wird die
Genauigkeit des Punktes M allein von der Stred<enmeßgenauigkeit bestimmt" (15).
In seiner Dissertation (16) über die Abhängigkeiten zwisdren Punktgenauigkeit,
Zugforrr,i, und Meflgenauigkeit kommt Förstner zu ähnlidren Ergebnissen. Hier
werden für adrt versdriedene Zugformen die Fehlerellipsen von allen 21 Punkten
je Zug bildlidl dargestellt, und zwar für untersdriedlidre Genauigkeitwerhältnisse
zwisdren §7inkel- und Stred<en{nessung. Bei hoher Genauigkeit der Stred<en-
messung im Vergleidr mit der §ürinkelmessung ist zu erwarten, daß im gebogeten
Zug die gleidren Ellipsenformen auftreten, wie sie für einen gestre&ten Zug
gleidrer Gerauigkeit veransdrlagt werden. Dies ist besonders im Hinblid< auf den
Ansdrluß von Nebenzügen günstig. - §[ie sdron bei der Bespredrung der Fehler'
verteilung kann somit audr ftir die Punktgenauigkeit gesagt werden: Bei aus-
gebogenen Zugformen muß die Stred<enmeßgenauigkeit höher sein als im ge-

streckterr Zug oder umgekehrt, wenn Mäglidrkeiten für eine Erhöhung der Stred<en-
meßgenauigkeit bestehen, braudrt eine gebogene Zugform nidrt durdr indirekte
Messung oder Inkaufnahme großer Geländesdrwierigkeiten (2. B. Durdrholzungen)
vermieden zu werden.

Die systematisdren Fehler im gestre*.ten und im gebogenen Polygonzug

Man untersdreidet bei der Stred<enmes$ng konstant-systematisdre Fehler, die
gleidres Vorzeidlen und gleidrblelbende Größe pro L'ängeneinheit haberr, und
variabel-systematisdre Fehler, dererr Vorzeidren zwar gleidr, deren Größe aber
variabel ist. Letztere können durdr kein Ausgleichungsverfahren erfaßt werden

f;=3ocm und machen sich rr. a. als Querfehler in den Neben-
zügen,bemerkbar. Die konstant-systematischen Fehler
sind Maßstabsfaktoren, die sich leicht beseitigen lassen.
lhre Größe ist kein Kriterum für die Güte einer Mes-
sung. In bezug auf die Polygonierung drückt Happach
dies übertrieben so aus ( a ) ' , An sich i st es völlig
gleichgültig, mit welchen Hilfsmitteln und Verfahren

- 
15crn die Polygonseiten gemessen werden. Viel wichtiger ist

,, es, daß das Zahlenmaterial gleichwertig ist und keine
/ variabel-systematischen Fehler aufweist". hn g e -'?,5.rn streckr;ä P;i;;;"g wird der konsta",-tyr;.;";-

sche Anteil am Längsabschlußfehler zusammen mit den
zufälligen Fehlern durch die Ausgleichung richtig ver-
teilt. Im aus ge bo gen en Polygonzugdagegen werden
zwar die Längskomponenten dieser Fehler getilgt, die
Querkomponenten aber bleiben im Ausgleichungser-

Abb.3

t07



gebnis als Fehler unerkannt vorhanden. Hermann hat in ( I 7) ein instruktives Zahlen-
beispiel(Abb.3) gegeben. Hieristangenorrmen,d4ßkeine zufälligen, sondernnurkon-
stant-systematischeFehlerimAbschlußfehlerfl vorhanden sind.lm ausgebogenen Zug
müssen vor der Ausgleichung alle Polygonstred<en mit den auf die Längeneinheit
bezogenen Längsabschlußfehler q - 1 reduziert werden (Regel 91 der preußisdren
Katasteranweisung IX). Dieser Maßstabsfaktor titt in einem gebogenen Zug in
der gleidren Gröfie im Absdrlußfehler auf wie in einem gestred<ten Zug, sofern
keine Polygonseiten vorhanden sind, die mehr als 100s gegen die l-AdTse geneigt
sind. Aus den q - I -§Terten aller Züge eines Poly§onnetzes wird ein gemeinsamer
Maßstabsfaktor bestimmt, um den Einfluß der Ansdrlußpunkte einzuschränken. -
Audr bei der Benutzung neuer Stred<enme{lgeräte mit höherer innerer Genauigkeit
müssen weiterhin die Regeln beadrtet werden, die sidr auf die Aussdraltung
systematisdrer Fehler beziehen, solange nidrt erwiesen ist, daß die systematischen
Fehler der neuea Geräte durch Eidrung bzw. Messung meteorologischer Daten im
Felde so klein zu halten sind, daß sie vernachlässigt werden können. Für die
lOO-m-Bandmessung werden diese Fehler in (5) besprodren.

Die Verknotung gestred<ter und gebogener Polygonzüge

Audr die Regeln über die zulässigen Formen der Zugverknotung beziehen sidr
auf die Einflüsse der systematisdren Streckenmeßfehler. Nachdem die Ergänzungs-
bestimmungen zur preußisdren Katasteranweisung IX von 1931 die Verknotung
nur nodr in Ausnahmefällen zugelassen hatten, wurde im F.P.-Erlaß von 1940 die
Verknotung langer Polygonzüge zur Bestimmung von TP (L) bindend vorgesdrrie-
ben, weil nur so der Einfluß der Netzfehler auf die Genauigkeit des Knoten-
punktes herabgedrüd<t werden kann (18). 

- 
lVimmer hat in (19) die drei Beispiele

fär Verknotung gestred<ter Züge von Gauß (20) übernommen (Abb. 4)'

c)

CD

Abbildung +

Im Falle a) würde der Zug von C nadr M leidrt eine seitlidre Versdriebung vonl4
bedingen, ,,da nad.r der Cestaltung des Falles hierfür die Stred<enmessung .des

zuge{ uo,rrugsweise ins Gewicht fiele" (20). Im Falle b) besteht diese Gefahr nidrt,

daäe. Zuge -M nur kurz ist. Deshalb empfiehlt Gauß hier die Verknotung.AT
günstigsten" ist der Fa11 c), da hier alle ein-seitigen_Fehlerwirkungen. auf M auf-

iehobän werden. - Der Empfehlung Cauß'zum Fall b) widerspridrt Idler (21)

In Hand eines Beispieles aus der Prixis, bei dem der Punkt C (im Beispiel b)
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einem trigonometrisdlen Altnetz angehörte und einen zwar nodr zulässigen, aber
dodr großen mitderen Fehler aufwies, der sidr durdr die Kürze des Zuges in M
voll auswirkte. Es bleibt somit als günstigste Verknorungsfigur für gestred<te Züge
nur die Figur c), in der die Znge alle gleidt lang sind (zur Kompensation der
Netzfehler) und gleidrmäßig über den Horizont verteilt liegen (zur Aussdraltung
des Einflusses systematisdrer Stred<enmeßfehler).

Die Genauigkeitsverluste durdr ungleichmäßige Verteilung der verknoteten Züge
über den Horizont sind gering, schreibt Förstner in (7), im Vergleidr zu den
Fehlern, die durdr Verknotung ausgebogener Züge auftreten können. Damit ist
erstens der Fall gemeint, daß bei gleicfimäßiger Verteilung der Züge über den
Horizont nidrt alle Züge in gleidrer §7eise ausgebogen sind und zweitens der
Fall, daß bei gleidrmäßiger Verteilung alle Züge in gleicher Veise ausgebogen
sind. Denn ,,bei regelmäßiger Gruppierung, Gleidrgewidrtigkeit und gleidrer
Gestalt der den Knotenpunkt bestimmenden Tige wird die Fehlerellipse des
Knotenpunktes für jede beliebige Zugform und jedes gewählte Genauigkeits-
verhältnis (m : c) ein Kreis" (22). Ist dieser Idealfall nidrt erfüllt, so kann der
Einfluß der Zugausbiegung auf die Genauigkeit des Knotenpunktes durdr Erhöhung
der Stred<enmeßgenauigkeit beseitigt werden (23). Dadurch wird zugeidr er-
reidrt (16), daß der Knotenpunkt die größte Fehlerellipse von allen Zugpunkten
hat und somit zur (nidrt zu günstigen!) Beurteilung der Netzgenauigkeit heran-
gezogen werden kann. Bei hoher Cenauigkeit der §ü/inkelmessung im Vergleidr
zur Stred<enmessung dagegen kann es vorkommen, daß der Knotenpunkt die
kleinste Fehlerellipse von allen Zugpunkten hat und in seiner nädrsten Umgebung
ein starker Cenauigkeitsabfall vorhanden ist.

Zusammenfassung

An Hand von Untersudrungen über die Polygonierung, die zumeist in den Fadr-
zeitsdrriften ZN und AVN der Jahrgänge 1928 bis 1956 verstreut sind, wurden
die klassischen Polygonierungsregeln daraufhin geprüft, ob sie bei einer wirtsdraft-
lich tragbaren Steigerung der Stred<enmeßgenauigkeit beizubehalten sind oder
nid'rt. Dabei ergab sid'r: Die Polygonierung steht ebenbürtig neben der Triangu-
lation bis in die I. Netzordnung hinauf, und die \(rahl des Meßverfahrens hängt
nur nodr von den Messungsumständen ab. - De Ineinandersdrachtelung von
Polygonzügen braudrt nidrt mehr vermieden zu werden, da hohe Querfehler der
abgehenden Nebenzüge nidrt mehr auftreten. - Im gestred<ten Polygonzug
entspridrt die Verteilung der L'ängsabsdrlußfehler proportional den Streckenlängen
der strengen Ausgleidrung unabhängig von der Genauigkeit der Strecl<enmessung. -Im einseitig ausgebogenen Zug bestimmt das Genauigkeitsverhältnis zwisdreo
§Tinkel- und Sreckenmessung die Art der Näherungsausgleidrung. Bei hoher
Streckenmeßgenauigkeit ist mit den TriPoDA-Formeln eine weitgehend strenge
Verteilung der Absdrlußfehler zu erreidten. Je stärker die Zugausbiegung ist, desto
genauer müssen die Polygonseiten gemessen werden, um nadr der Ausgleidrung
kreisförmige Fehlerellipsen der Zugmitte zu erzielen. - Polygonierungsregeln,
die systematisdre Stred<enme{3fehler aussdralten sollen, müssen audr bei hoher
Stred<enmeßgenauigkeit beadttet werden, solange nidrt erwiesen ist, daß die
systematisdren Fehler vernachlässigt werden können. Hier sind zu nennen: Die
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Reduktion der Polygonstrecken ausgebogener Züge eines Netzes mit einem
Maßstabsfaktor und die regelmäßige Cruppierung der bestimmenden Züge um
einen Knotenpunkt. Ausgebogene Züge können bei der Verknotung wie gestreckte
Züge behandelt werden, wenn die Stred<en entspredrend der Ausbiegung genauer
gemessen werden als beim gestred<ten Zug. - Das Ergebnis der vorstehenden
Untersudrungen läßt sidr verallgemeinern zu dem Satz' Die Erhöhung der Strecken-
meßgenauigkeit macht die Cenatrigkeit der durdr Polygonienrng bestimmten Fest-
punkte unabhängig von der Zuglänge, der Zugform und der Gestaltung von
Polygonnetzen und Verknotungsfiguren.
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Faclprüfung für den

mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst
Fachrichtung,, Vermessungs- und Katasterverwaltu ng"

20.

22.

23.

\-,

Prüfungsfadr : Vermessungs- und Kartentechnik
CND

Langgestrichelt : rot

Hilfsmittel : Rechenmasdrine, Quadrattafel
Lösungsfrist : 4 Stunden.

E

Aufgabe Nr. I

Von dem nachstehend ab-
gebildeten Flurstück 4 sind
die Trennstüdr e 411 mit 560
qm und. 412 mit 625 qm ab-
zutrennen. Die neuen
Grenzen HJ und KL sollen
parallel zur Vermessungs-
linie AC verlaufen.

Ferner ist das Trennstü&
413 so zu bilden, daß der
Grenzpunkt M auf der Mitte
der Grenze HJ liegt und die
neue Grenze MN senkrecht
auf CD steht.

Die Lösung der Aufgabe
soll enthalten t

a) die Koordinaten der
Punkte H-N, bezogen
auf die Vermessungslinie
AC,

b) die Fläche der Flurstücke
413 und 414,

c) die AbstecJ<ungsmaße
A-H, A-K, C-J, C-L
und C-N.
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c 246/57 Flur I
Prüfungsfach' Liegenschaftskataster Auf gabe Nr. 2

Sachverhaltt In der
Gemeinde Ahlum hat eine

Teilung stattgefunden (s.

Skizze). Der durdr die Be-

sitzstüd<e führende Teil des
Feldweges, Flurstü& 25, ist
eingezogen worden, um die
Baustellen zrt ersdrließen.

Die Grenze zwisdren den
Flurstüd<en 9 und l0l2 ent-
hält einen Zeichenfehler.

Die Besitzstüd<e sind ganz in
die FIur I zu übernehmen.

Aufgabe:
1. Die Flurstüd<e sind nach
der Abstamnrung zu nume-
rieren.

2. Die Veränderungsnadr-
weise sind aufzustellen.

3. In der Annahme, daß die
Beridrtigung des Grund-
buclres erfolgt ist, sind die
Katasterunterlagen fortzu-
führen. Zuvor ist die Ver'
sdrmelzung der Flurstüd<e
vorzunehmen.

tz
'q0g20

aßrc
" 

Gc;§PanqIWtrC)- |

-r',hsl Hr
q0700

_ly!:v)--_.,,
25 Weg

An Vordrucken: 3

Hilfsmittel: keine

Langgestrichelt - rot

Fehlende Angaben sind beliebig zu wählen.

Anlagen: Veränderungsliste 5 Bestandsblätter 5 Namenskarten

Flurbudr 1 Eigentümerverzeidrnis

Zusammenstellung der Zu- und Abgänge

Zusammenstellung der Bestands- und Gebäudeblätter

Veränderungsnadrweise l Bestandsblatt lNamenskarte

Lösungsfrist , 41lz Stunden Abzugeben in 5 Stunden

Aufgabe Nr. 3Prüfungsfach : Verwaltungs- und Gesdräftskunde

Sachverhalt: Es ersdreint der Tisdrler Karl Gremmel aus Limmerund stelltAntrag

auf Teilung des dem Sdrwiegervater §Tilhelm Siegers gehörenden Vohngrundstüd«s.

Aqf dem ieilgrundstüd< will der Antragsteller ein Vohnhaus erridrten. Die geplante

Aufteilung geht aus der nad:stehenden Skizze hervor.

Limmer ist'W'ohnsiedlungsgebiet.
Es handelt sich um eine Eilsache.
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Auf gabe: Die aus Anlaß dieses Vermessungsantrages erforderlidren Arbeiten und
Maßnahmen sind in einem Aufsatz darzustellen.
Fehlende Angaben sind beliebig zu wählen.

Wagne4llanna

tti

Gestrichelt - rot

Lösungsfrist: 2 Stunden Hilfsmittel : Kostenbestimmungen

BucJrbesprechungen

Taca - Tadrymetrisdre Tafeln fur die Redrenmasd-rine in 360o und 4OOg

von Ewlogi P e n e w, 24 Seiten auf Budrungskarton, Format DIN B 5,
Halbleinen, 8,50 DM. Hanseatisdre Verlagsanstalt GmbH., Hamburg.

Die Neuersdreinung bestidrt durdr ihre Klarheit und Kürze und dürfte ein sehr
rationelles Arbeiten gestatten. Da der Lattenabsdrnitt 1 nur mit einer Genauig-
keit von rlr - lolo ermittelt werden kann, sind die Tabellenwerte nur mit 3 bzw
4 stellen angegeben. Die Entfernung und der Höhenuntersdried werden mit
Dezimetergenauigkeit ermittelt. Eine Interpolation erübrigt sidr. Zehn Seiten
entfallen auf Neugrad-, neun Seiten auf Altgrad-Tafelwerte. Die Tafel gestattet
audr ein Redrnen mit Zenitdistanzen.
Bei Anwendung der reinen Zahlentaöymetrie und bei Geräten mit der runden
Multiplikationskonstante k - 100 wird sidr die Verwendung dieser Tafel zeit-
sparend auswirken. z,,nd,er

Grundstücksteilungen. Von O. Krie gel.
Die Budrungsvorgänge im Kataster und im Grundbudr. 27 seiten, 6 Bilder u. 6 Beispiele.
3,60 DM. Hanseatisdre Verlagsanstalt GmbH., Hamburg 1958.

Der Verfasser besdrreibt in vier Absdrnitten, wie Bestands- und Formverände-
rungen von Grundstüdcen im Grundbudr und im Kataster behandelt werden.
zugrund,e gelegt werden die in Hessen üblidren verfahren und Bezeiönrmgen.
soweit die Regelungen in den anderen Ländern der Bundesrepublik hiervon ab-
weidten, sind entspredrende Hinweise gemadtt.

Im ersten Absdrnitt wird die grundbudrmäßige Teirung von Grundsrüd<en be-
handelt. Im zweiten Absdrnitt wird besdrrieben, wie Formveränderungen von
Grundstüd<en im Liegensöaftskataster bearbeitet werden. Im dritten Absdrnitt
wird anhand von Beispielen gezeigt, wie die katastermäßige vorbereitung und
der grundbud.rmäßige Vollzug von Grundsti,irftsteilungen ausgeftihrt werden. Im
letzten Absönim wird kurz das Mitteikmgsverfahren gesdrilJert.
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Es ist zu begrüßen, daß der Verfasser den etwas spröden Stoff der kataster- und

grundbuchmäßigen Behandlung von Bestands- und Formveränderungen von

ör,rndrtüd<en knapp und sehr klar anhand von einfadren Beispielen behandelt

hat. Damit rüd<t dieses wichtige Gebiet, welches von vielen verrnessungstechnisdr

orientierten Fadrleuten in den letzten Jahren etwas zweitrangig betradrtet wurde,

wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen. - Die Arbeit wird besonders vom

Nadrwudrs freudig begrüßt werden. Mit den in der Schrift aufgezeigten Problemen

sollten sidr audr die Praktiker auseinandersetzen. Dr. Engelbert

Viertes Treffen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
in Hannover

Das letzte Treffen der Angehörigen derVermessungs- und Katasterverwaltung, das dritte

seiner Art, fand am l5.Juni t956 statt. Da wir uns vorgenommen hatten, diese Veran-

staltungen in einem Tumus von 2 Jahren durdrzuführen, ist das 4. Treffen der Vermes-

srngs-.,nd Katasterverwaltung für den Herbst d.J. geplant, Es ersdreint zwed<mäßig,

daslnde der Urlaubszeit abzuwarten und das Treffen in den Monat Oktober zu verlegen.

Alle Dienststellen der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung werden

gebeten, dies bei der Planung von Betriebsausflügen u. dergl. zu berüdcsidrtigen. Das

Nähere wird der nodr einzusetzende Festaussdruß regeln.

Die hohe Teilnehmerzahl und der sdröne Verlauf der vorangegangenen Treffen lassen

erwarten, daß audr das 4. Trefien der Niedersäösisöen Vermessungs- und Kataster-

verwaltung ein voller Erfolg wird.

Idr hoff e zudieser Gelegenheit auf ein

Verwaltung.

Personalnachrichten
(Auch zur Laufendhaltung der Dienstaltersliste bestimmt)

Beamte des hoheren Dienstes
I. ErnaDDt:

zum Regierungs- und Vermessungsrat

RVR Dr. Madrens, Reg. Hildesheim . ' ' ' ' ' 1' 1' 58

II Versetzt:
RVR Hane, v. Landesverw.Amt - Landesvermessung

,-k.L Ei"b;.k . . . . o . . 1' 7'58

RVAss. Meyer, Heinz, v. Nds. Landesverw.Arnt ' Landes-
vermessung - Lu, Außenstelle des Nds. Landesverw.Amts
-Landesverm;;ung-inOldenburg " ' ' " " 15' 6'58

U. Ausgeschiedent
Res.Dir. (Min.Rat a.D.) Dr. Gronwald, Nds. Mdl.'LYb'-'i;'d;;-R;ü.itu,iagetreten. . . . ' ' ' ' 1' 3'58
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frohes §Tiedersehen mit allen Angehorigen unserer

Professor Dr.-lrg. habil. N itti n ge r
Leitender Regierungsdirektor
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D ienstaltersliste
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Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:

a) zum Regierungsvermessungsamtmann

RVOISchwenkerKA.Celle ....,... . , 1.2.58

b) zum Regierungsvermessungsoberinspektor

RVIBobrowsl<i,KA.Helmstedt. o... ... 1. 12.57

c) zurn Regierungsvermessungsinspektor

ap. RVI Ansorge, KA. Verden . . l. 4.58

d) zum ap. Regierungsvennessungsinspektor

RVl-Anw.Zimmermann,Reg.Hildesheim . . . . . . .25.3.58
RVI-Anw.Blecker,Reg.Lüneburg . . . . . . .27.3.58
RVI-Anw. Hemmie, Präs. Oldenburg . . . l. 4.58

II. Versetzt:

ap. RVI Ludewig, u.KA. Brake z. NLVA (Neum.) . . l. 4.58

ap. RVI Zimmermann, v. Reg. Hildesheirn z. KA. Osterode 21. 3.58

ap. RVI Blecker, v. Reg. Lüneburg z. KA. Brake . . . 1. 4,58
ap. RVI Hemmie, v.Präs. Oldenburg z. KA. Meppen . l. 4.58
RVI tx/eickelt,v.NLVAz.Nds.Mdl . . . . . . . l. 4.59

8. 4. 58

Einberufen
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K50

L43

M26
M30
M27

L46
L63
L64
L65

K 200dr

L65

H11
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III. Aborclnungen:

ap. RVI Hemrni€, v.KA. Meppenz.KA. Sögel

IV. Ausgeschieden:

RVA Büsing, Präs. Oldenburg, in den Ruhestand getreten l. j. jg

V. E.gänzung und Berichtigung der Dienstaltersliste:
RVA Heinz, Heinrich, Nds. Landesverw. Amt - Landesvermessung

VI. Zum Vorbereitungsdienst einberufen,

Name

Diekmann, Kurt
Engelhardt, Ewald
Bornhorn, §Terner
Klingenspor, Gerh.
Sander, AIex
Horst, Bernhard
Buchmeier, §Terner
Mönnich, Günter

Bezirk

Osnabrücl<
Hildesheim
Stade
Lüneburg
Oldenburg
Hannover
Hannover
Oldenburg

| ,'u' '*
2. 9.35

26. 1.36
4. 10. 35

24. 3.35
17. 2.35
14. 8. 35

26. 10. 36

26. 7.32

Berufs-
bezeidrnung

Ing. f. VT. I. 4. 58

1.4.58
l. 4. 58

1. 4. 58

1.4.59
1. 4. 5g

1. 4. 58

l. 4. 58

M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
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H21
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Beamte des mittleren Dienstes
I. Ausgeschieden t

RVOS Bo1,z, KA. Oldenburg, in den Ruhestand getreten

II. Zum Vorbereitungsdienst einberuf ent

t. 4. 58 O 1a

Lenz, Ulrich
Schilling, Jürgen
Voges, Heinz
PicJ<ert, Horst
Wittenberg, Hilmar
Peters, Eberhard
Schopp er, Heinz
Rose, Karl-Heinz
Rothe, Eckhard
Müller, Günter
Wottke, Heinz
Strey, Hans-Werner
Glotz, §Terner
Beneke, Adolf
Böttcher, Gisela
Eilers, Hilke
Margot, Ilse

Conrads, Hans-Jürg.
Köhler, Wolfgang

Stade

Osnabrück
Braunschwg.
Braunschwg.

Braunschwg.
Braun schwg.

Stade
Hannover
Hannover
Hannover
Hannover
Lüneburg
Lüneburg
Olclenburg
Oldenburg
Oldenburg
Oldenburg
Aurich
Hildesheim

20. 12.38

3.11.39
t. 4.31

23. 6. 40
27. 4, 40

26. 9.40
2. 9.38

30. 1 t. 39

3. 1.41

6. 7. 40

16. 9.25
5. 4.39

31. 3. 4t
2. 3.41

11. 5.39
4. 10. 38

14. 9. 38

23. 12.40

4. 3. 40

VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT

r. 4. 58

1. 4. 58

1,4.58
l. 4. 58

1. 4. 58

t. 4. 58

r. 4. 58

l. 4. 58

1. 4. 58

t. 4. 58

r. 4. 58

1. 4. 58

1. 4. 58

1. 4. 58

1. 4. 58

1, 4. 5g

1. 4. 58

1. 4. 58

1. 4. 58

s2e
s30
s 31

s32
s 33

s34
s35
s36
s37
s38
s39
s40
s 41

s42
s43
s44
s45
s46
s47

Abschnitt V der Dienstaltersliste
(Offentlich bestellte Vertnessungsingenieure)

In der Liste der Offentl. best. Vermessungsingenieure nachg"tragen:

| 
*,.u.rlassungsort Aufsichtsbehörde I *r. der Liste

I

Name

Nr. der
Dienstaltersliste

alt I neu

I

Schurnacher, Johannes Herrnann I Ernden R.g. Präs. Aurich

Prüfungsnachrichten

I. Behördliche Vermessungstechnikerprüfung
Prüfungstermin
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Prüfungstermin

VT. Rieger, KA. Emden

VT. Ewert, KA. Celle
VT. Krause, KA. Lüneburg
VT. Papenburg, KA. Burgdorf
VT. Rripke. KA. Lüneburg
VT. Serling, KA. Wolfsburg
VT. Sonntag, KA. Gifhorn
VT. \Woitylak, KA. Gifhorrr
VT. Braese, KA. Lingen
VT. Voß, KA. Hehnstedt
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ll1957 VT. Kuhlmann, KA. Hannover ll1957
111957 VT. Przygodda, KA. Springe li1957

1 1957 ' VT. Stute, KA. Sulingen ll 1957

1t1957 VT. Pavel, R"g. Hannover I/1958

ll 1957 VT. Klemm, KA. Peine Ii 1958

111957 VT. Voelcker, Reg. Hildesh. (Reibo) Ii 1958

ll1957 VT. Verwiebe, KA. Braunschweig I,'1958

ll1957 VT. Scloneville, KA. Lingen ll1958
ll 1957 VT. Thomö, KA. Melle I/1958

U lg57 VT. §Tillmann, KA. Wesermünde lll958




